
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BK8-17/4001-R; 
BK8-17/4003-R; 
BK8-18/4001-R 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren 

wegen 	 Festlegung zur Anerkennung der Kosten für die Vorhaltung und den 

Einsatz der Netzreserveanlagen Marbach II GT, Marbach III GT (solo) 

und Marbach III DT nach § 13cAbs. 5 EnWG als verfahrensregulierte 

Kosten i.S.d. §§ 11 Abs. 2 S. 4, 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni

kation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer 	 Wolfgang Wetzl 

und den Beisitzer 	 Bernd Petermann, 

gegenüber 	 der TransnetBW GmbH, Pariser Platz, Osloer Str. 15-17, 70173 Stuttgart 

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung, 

- im Folgenden: „Übertragungsnetzbetreiber" 



am 24.06.2019 beschlossen: 

1. 	 Die Vorhaltung und der Einsatz der Dampfkraftwerke Marbach II GT 

(BNA0647), Marbach III GT (solo; BNA0648) und Marbach III DT 

(BNA0649) - Erzeugungsanlagen - im Rahmen der Netzreserve unterliegt 

auf Grund der in der Anlage 1 zu diesem Beschluss beigefügten freiwilli

gen Selbstverpflichtung des Übertragungsnetzbetreibers einer wirksamen 

Verfahrensregulierung. 

Die nach Maßgabe dieser freiwilligen Selbstverpflichtung resultierenden 

Kosten gelten im Geltungszeitraum der Festlegung als dauerhaft nicht be

einflussbare Kostenanteile im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 4 ARegV. 

2. 	 Der Übertragungsnetzbetreiber darf seine Erlösobergrenze im Hinblick auf 

die in Ziffer 1 genannten dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile je

weils zum 1. Januar des Kalenderjahres t, für welches die in Ziffer 1 ge

nannten Anlagen jeweils ganz oder teilweise vorzuhalten sind (Erbrin

gungszeitraum), anpassen. Bereits zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Be

schlusses erfolgte Anpassungen der Erlösobergrenze im Hinblick auf vor 

dem jeweiligen Kalenderjahr der Anpassung der Erlösobergrenze entstan

dene Kostenanteile bleiben unberührt. 

Die voraussichtlich aus dem in der Anlage 2 zu diesem Beschluss beige

fügten Vertrag entstehenden Kosten und Erlöse (Plankosten) hat der Über

tragungsnetzbetreiber mit der Beschlusskammer abzustimmen und bis 

zum 31.08. des jeweiligen Vorjahres t-1 für das Kalenderjahr t an die Bun

desnetzagentur zu melden. Bereits zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Be

schlusses jeweils später erfolgte Meldungen bleiben unberührt. 

Bei der Anpassung seiner Erlösobergrenze nach Satz 1 bzw. Satz 2 darf 

der Übertragungsnetzbetreiber die nach Satz 3 bzw. Satz 4 mit der Be

schlusskammer abgestimmten und gemeldeten Plankosten ansetzen. 

Die Differenz zwischen den nach Satz 3 bzw. Satz 4 ansetzbaren Plankos

ten und den dem Übertragungsnetzbetreiber entstehenden tatsächlichen 

Kosten (lstkosten) hat der Übertragungsnetzbetreiber jährlich zu ermitteln 

und ab dem Kalenderjahr 2018 auf seinem Regulierungskonto zu verbu

chen, sodass auf Grund dem Antrag auf Anpassung zum 30.06.2019, be-
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ginnend ab dem Kalenderjahr 2020 jeweils eine Verteilung annuitätisch 

über drei Jahre stattfindet. Vor diesem Zeitpunkt hat die Abwicklung über 

einen kalenderjährlichen Plan/Ist-Abgleich auf Jahresbasis zu erfolgen; die 

sich hierbei ergebenden Differenzen sind jeweils im Planansatz des Folge

jahres zu berücksichtigen und im Jahr t+2, letztmalig also im Kalenderjahr 

2019 auszugleichen. 

Der Übertragungsnetzbetreiber hat die aus den Netzreserveverträgen re

sultierenden lstkosten gegenüber der Beschlusskammer im Rahmen des 

von der Bundesnetzagentur entweder durch Übersendung oder durch Ver

öffentlichung auf der Internetseite 

www.bundesnetzagentur.de/Beschlusskammer8 

zur Verfügung gestellten Erhebungsbogens gesondert zu erfassen und 

nachzuweisen. Dabei hat der Übertragungsnetzbetreiber die tatsächlichen, 

periodengerechten Kosten im Erhebungsbogen einzutragen. 

3. Die Festlegung ist bis zum 31.12.2023 befristet. 

4. Der Widerruf bleibt vorbehalten. 

5. Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die vorliegende Festlegung erfolgt auf Grundlage des§ 13c Abs. 51 EnWG und ermög

licht dem Übertragungsnetzbetreiber die auf Grund § 13c Abs. 3 EnWG mit der Vorhal

tung und dem Einsatz der Netzreserveanlagen Marbach II GT (BNA0647), Marbach III 

GT (solo; BNA0648) und Marbach III DT (BNA0649) einhergehenden Netzreservekosten 

zu refinanzieren. Zugleich trifft die Festlegung Vorgaben zur Art und Weise der Refinan

zierung. 

1 § 8 Abs. 4 S. 3 Reservekraftwerksverordnung v. 27.06.13, BGB/. 1 2013, S. 1947, für den Zeitraum bis 
zum Inkrafttreten des Strommarktgesetzes m.W.v. 30.06.2016, BGBI. 1 2016, S. 1786 (seither „Netzreser
veverordnung"). Es gelten auch im Weiteren die Normen in der jeweils gültigen Fassung, auch wenn diese 
für die (gleichfalls) die Vergangenheit betreffenden Zeiträume nicht explizit angeführt werden. 
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Die EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeugung AG als Rechtsvorgängerin der 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe (im 

Weiteren: „EnBW AG") zeigte mit Schreiben vom 05.07.2013 die endgültige Stilllegung 

der Anlagen Marbach II GT, Marbach III GT (solo) und Marbach III DT mit Wirkung zum 

05.07.2014 gegenüber der Bundesnetzagentur und dem Übertragungsnetzbetreiber an. 

Der Übertragungsnetzbetreiber prüfte die Systemrelevanz dieser Anlagen und wies sie 

jeweils mit Schreiben vom 25.10.2013, 16.06.2015 sowie 17.11.2016 als systemrelevant 

aus und beantragte zugleich jeweils die Genehmigung der Systemrelevanzausweisung. 

Die Bundesnetzagentur hat daraufhin die jeweilige Systemrelevanzausweisung mit 

Bescheid vom 19.12.2013 (Az.: 608-12-003) für den Zeitraum vom 06.07.2014 um 00:00 

Uhr bis zum 05.07.2016 um 24:00 Uhr, mit Bescheid vom 15.09.2015 (608-15-011) für 

den Zeitraum vom 06.07.2016 um 00:00 Uhr bis zum 31.03.2018 um 24:00 Uhr und mit 

Bescheid vom 29.03.2017 (Az.: 608-16-012) vom 01.04.2018 um 00:00 Uhr bis zum 

Ablauf von 12 Monaten ab dem Tag der Inbetriebnahme des Engpassbewirtschaftungs

verfahrens zwischen Deutschland und Österreich, längstens jedoch bis zum Ablauf des 

31.03.2020 genehmigt. Die Inbetriebnahme des Engpassbewirtschaftungsverfahrens 

zwischen Deutschland und Österreich erfolgte am 01.10.2018. Durch die Genehmigung 

der Systemrelevanzausweisung ist der EnBW AG die Stilllegung der Anlagen auch über 

die 12-monatige Karenzzeit des § 13b Abs. 1 S. 1 und S. 2 EnWG hinaus verboten. 

Stattdessen ist sie verpflichtet, die Anlagen in einem betriebsbereiten Zustand zu 

erhalten und allein nach den Vorgaben des Übertragungsnetzbetreibers einzusetzen. 

Für die Vorhaltung und den etwaigen Einsatz der Anlagen hat die EnBW AG gemäß 

§ 13c Abs. 3 EnWG i.V.m. §§ 10, 6 NetzResV einen kompensatorischen Vergütungsan

spruch gegen den Übertragungsnetzbetreiber. 

Zur Konkretisierung der gesetzlichen Pflichten und Ansprüche aus § 13c EnWG und der 

NetzResV schloss der Übertragungsnetzbetreiber mit der EnBW AG, nach entspre

chender Abstimmung mit der Bundesnetzagentur, am 17./27.05.2019 für den Zeitraum 

vom 06.07.2014, 00:00 Uhr bis zum Ablauf des 30.09.2019 einen Netzreservevertrag für 

die Anlagen ab (Anlage 2). 

Der Übertragungsnetzbetreiber hat am 17.05.2019 eine freiwillige Selbstverpflichtung 

zur Vorhaltung und zum Einsatz der Netzreserveanlage unterzeichnet (Anlage 1) und 

gegenüber der Bundesnetzagentur abgegeben. Darin verpflichtet sich der Übertra

gungsnetzbetreiber zur Einhaltung des seinerseits mit der EnBW AG am 17./27.05.2019 

abgeschlossenen Netzreservevertrages (Anlage 2). Der Abgabe der freiwilligen Selbst-
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verpflichtung und dem Abschluss des Netzreservevertrages war eine umfangreiche 

Abstimmung hinsichtlich der angemessenen Netzreservekosten vorangegangen. 

Die Beschlusskammer hat, jeweils per E-Mail, dem Übertragungsnetzbetreiber, der 

zuständigen Landesregulierungsbehörde sowie dem Bundeskartellamt Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. 

II. 

1. Zuständigkeit 

Die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur für die vorliegende Festlegung ergibt sich aus 

§ 54 Abs. 1, 1. HS EnWG, die der Beschlusskammer aus§ 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. Rechtsgrundlagen 

Die Ziffer 1 des Beschlusstenors beruht auf§ 13c Abs. 5 EnWG i.V.m. §§ 10, 6 Abs. 2 

S. 2 NetzResV i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 4, 11 Abs. 2 S. 4 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 

EnWG. Die Vorgaben zur Anpassung der Erlösobergrenze und zum lstkosten-Abgleich 

nach der Ziffer 2 des Beschlusstenors beruhen auf§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV und auf§ 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV. Die Befristung der Festlegung in der Ziffer 3 des Beschlusstenors 

beruht auf§§ 3, 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV. 

3. Formelle Rechtmäßigkeit 

Die Festlegung ist formell rechtmäßig. 

Der Übertragungsnetzbetreiber wurde angehört. 

Aus verfahrensökonomischen Gründen hat die Beschlusskammer für die Einzelfestle

gungen der systemrelevanten Anlagen der inländischen Netzreserve vereinheitlichte 

Beschlussvorlagen erstellt und am 27.03.2018 per E-Mail allen Übertragungsnetzbetrei

bern zur Stellungnahme nach § 67 Abs. 1 EnWG übersandt. Die Übertragungsnetzbe

treiber haben hierzu jeweils mit Schreiben vom 12. bzw. 13.04.2018 Stellung genommen 

und mitgeteilt, dass auf eine Anhörung im Einzelfall verzichtet wird, sofern die regulato-
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rischen Mechanismen der Einzelfestlegungen denen der Musterfestlegungen entspre

chen. 

Nach § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG gibt die Bundesnetzagentur dem Bundeskartellamt und 

der Landesregulierungsbehörde, in deren Bundesland der betreffende Netzbetreiber 

seinen Sitz hat, rechtzeitig vor Abschluss des Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnah

me, sofern sie eine Entscheidung nach den Bestimmungen des Teiles 3 des EnWG trifft. 

Der vorliegende Beschluss basiert auf den§§ 29 Abs. 1, 13c Abs. 5 EnWG (i.V.m. §§ 

10, 6 Abs. 2 S. 2 NetzResV i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 4, 11 Abs. 2 S. 4 ARegV). Die§§ 29 

Abs. 1 und 13c Abs. 5 EnWG sind Bestandteil des Teils 3 des EnWG. Zudem finden 

auch die hier einschlägigen Normen der NetzResV ihre Verordnungsermächtigung im 

Teil 3 des EnWG, nämlich in § 13i Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 EnWG. 

Dem Bundeskartellamt und den zuständigen Landesregulierungsbehörden der Länder 

Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg wurden am 27.03.2018 per E

Mail die vereinheitlichten Beschlussvorlagen zur Stellungnahme nach § 58 Abs. 1 S. 2 

EnWG übersandt. 

4. Wirksame Verfahrensregulierung durch freiwillige Selbstverpflichtung 

Die Bundesnetzagentur erkennt die dem Übertragungsnetzbetreiber aufgrund seiner 

Pflicht zur Vergütung der EnBW AG entstehenden Kosten für die Vorhaltung und den 

Einsatz der Anlagen Marbach II GT, Marbach III GT (solo) und Marbach III DT im 

Rahmen der Netzreserve als verfahrensregulierte Kosten an. 

Die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür liegen vor: Die nach § 13c Abs. 5 EnWG und 

nach §§ 10, 6 Abs. 2 S. 2 NetzResV erforderliche freiwillige Selbstverpflichtung wurde 

seitens des Übertragungsnetzbetreibers am 17.05.2019 unterzeichnet. Mittels dieser in 

Anlage 1 zu diesem Beschluss enthaltenen freiwilligen Selbstverpflichtung versichert 

der Übertragungsnetzbetreiber, die kontrahierten Anlagen gemäß den Vorgaben des in 

Anlage 2 zu diesem Beschluss enthaltenen Netzreservevertrages zu vergüten. Bei 

Einhaltung der freiwilligen Selbstverpflichtung gelten die dem Übertragungsnetzbetreiber 

durch die Vorhaltung und den Einsatz der Anlagen Marbach II GT, Marbach III GT (solo) 

und Marbach III DT im Rahmen der Netzreserve, im Geltungszeitraum der Festlegung, 

entstandenen und entstehenden Kosten als wirksam verfahrensregulierte und damit 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile. Der vorliegende Beschluss erfasst die 

eingeleiteten Verfahren der Beschlusskammer zu den Anlagen Marbach II GT, Marbach 
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III GT (solo) und Marbach III DT mit den Aktenzeichen BK8-17/4001-R; BK8-17/4003-R 

und BK8-18/4001-R spiegelbildlich zu den genehmigten Systemrelevanzausweisungen 

mit Bescheid vom 19.12.2013 (Az.: 608-12-003), mit Bescheid vom 15.09.2015 (608-15

011) und mit Bescheid vom 29.03.2017 (Az.: 608-16-012). 

Auch die weiteren gesetzlichen Anforderungen an die Anerkennung der vertraglich 

bewirkten Netzreservekosten für die Anlagen Marbach II GT, Marbach III GT (solo) und 

Marbach III DT als verfahrensregulierte Kosten liegen vor: Die Anlagen Marbach II GT, 

Marbach III GT (solo) und Marbach III DT befinden sich in der Regelzone des Übertra

gungsnetzbetreibers, siehe§ 5 Abs. 1 S. 1 NetzResV. Die nach§§ 1 Abs. 2 S. 1, 5 Abs. 

1 S. 1, 6 Abs. 2 S. 1 NetzResV erforderliche Abstimmung des Vertrages mit der Bun

desnetzagentur begann im Jahr 2014, wurde überholt durch das sog. Strommarktgesetz 

im Jahr 20162 und erfolgte dann maßgeblich im Jahr 2019. Hierbei ist auch die vertrag

lich festgelegte Vergütung im Rahmen der Netzreserve abgestimmt worden. Der Vertrag 

und die vertraglich festgelegte Vergütung für die auf Grund§ 13c Abs. 3 EnWG entste

henden Netzreservekosten stehen nach Überzeugung der Beschlusskammer im 

Einklang mit den Vorgaben der§§ 13b bis 13d EnWG sowie der NetzResV. Insbesonde

re sieht der Vertrag alleine solche Kostenerstattungen vor, die der EnBW AG gerade 

aufgrund der Vorhaltung bzw. dem Einsatz ihrer Anlagen Marbach II GT, Marbach III GT 

(solo) und Marbach III DT in der Netzreserve entstanden sind oder noch entstehen 

(siehe insoweit insbesondere § 6 Abs. 1 S. 2 NetzResV). Der Netzreservevertrag vom 

17./27.05.2019 sieht eine Vertragsdauer von mehr als 24 Monaten vor, da ein begründe

ter Fall nach § 5 Abs. 1 S. 3 NetzResV gegebenen ist. Dies ergibt sich daraus, dass die 

Systemrelevanzausweisungen und die entsprechenden Genehmigungen der Bundes

netzagentur einen längeren Zeitraum als 24 Monate erfassen, sodass die Anlagen 

Marbach II GT, Marbach III GT (solo) und Marbach III DT jedenfalls für diesen längeren 

Zeitraum zur Absicherung der Systemsicherheit vorgesehen sind bzw. waren. Dem steht 

auch nicht der Umstand entgegen, dass in Ziffer 12.1 des Netzreservevertrages bereits 

der Neuabschluss eines Vertrages fixiert ist, da dies eine erneute genehmigte Systemre

levanzausweisung und erneute Abstimmung des Leistungspreises sowie der Bestim

mung des Umfangs der Kostenerstattung im Übrigen mit der Bundesnetzagentur 

voraussetzt, Ziffer 12.1 i. V. m. 6.12 des Netzreservevertrages. 

Die Anlagen Marbach II GT, Marbach III GT (solo) und Marbach III DT sind gemäß der 

Ausweisungen des Übertragungsnetzbetreibers vom 25.10.2013, 16.06.2015 und vom 

2 BGBl.12016, S. 1786. 
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17 .11.2016 systemrelevant im Sinne von § 13b Abs. 2 S. 2 EnWG, siehe § 5 Abs. 2 Nr. 

1 NetzResV. Die EnBW AG hat sich gemäß Ziffer 4.20 des Netzreservevertrages 

verpflichtet, die für die Netzreserve genutzten Anlagen nach Ablauf des Vertrages bis 

zur endgültigen Stilllegung nicht mehr an den Strommärkten einzusetzen, siehe § 5 Abs. 

2 Nr. 2 NetzResV. Die 12-monatige Karenzzeit des § 13b Abs. 1 S. 1 EnWG wurde 

gewahrt, siehe§ 5 Abs. 2 Nr. 3 NetzResV. Davon unberührt bleibt, dass auf Grund § 13c 

Abs. 4 S. 1 EnWG i. V. m. § 6 Abs. 2 S. 1 NetzResV vor Ablauf dieser Frist geleistete 

(Abschlags-) Zahlungen des Übertragungsnetzbetreibers Gegenstand des Netzreserve

vertrages sein können. Nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 NetzResV müssen auch alle gesetzlichen 

und genehmigungsrechtlichen Anforderungen an den Betrieb der Anlagen für die 

Vertragsdauer erfüllt werden. In Ziffer 4.20 des Netzreservevertrages (Anlage 2) ist dies 

vertraglich festgehalten. 

5. Anpassung der Erlösobergrenze und lstkosten-Abgleich 

Die Vorgaben zum lstkosten-Abgleich in Ziffer 2 Satz 1 bis Satz 5 des Beschlusstenors 

beruhen auf§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. Gemäß dieser Vorschrift kann die Bundesnetza

gentur zwecks Verwirklichung eines in § 1 Abs. 1 EnWG genannten Zwecks durch 

Festlegung nach § 29 Abs. 1 EnWG Entscheidungen zu den Erlösobergrenzen nach 

§4ARegV treffen. 

Von dieser Ermächtigung macht die Beschlusskammer hiermit Gebrauch. Eine gesetzli

che Regelung zur Anpassung der Erlösobergrenze bei Verfahrensregulierungen mittels 

freiwilliger Selbstverpflichtungen behandelt§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV nicht ausdrück

lich. Dort ist normiert, dass der Übertragungsnetzbetreiber jeweils eine Anpassung der 

Erlösobergrenze zum 1. Januar eines Kalenderjahres vornehmen kann, sofern eine 

Änderung von nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 bis S. 3 

ARegV erfolgt ist. Vorliegend steht aber eine Änderung von nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 4 ARegV in Rede. 

In Anlehnung an die in § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV zum Ausdruck kommende gesetz

geberische Wertung, hat die Beschlusskammer entschieden, dem Übertragungsnetzbe

treiber zu ermöglichen, die ihm entstehenden Netzreservekosten jeweils ohne Zeitver

zug zu refinanzieren. Der Sachverhalt entspricht wirtschaftlich und materiell den Aus

nahmen bei Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 13 und 15 bis 17 

ARegV; in diesen Fällen darf der Übertragungsnetzbetreiber auf das Kalenderjahr 
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abstellen, auf das die Erlösobergrenze anzuwenden sein soll (sog. t-0-Versatz). Bei den 

vorliegenden dauerhaft nicht beeinflussbaren Netzreservekosten handelt es sich 

ebenfalls um Kosten, die aus Versorgungsaufgaben, nämlich solchen zur Gewährleis

tung der Versorgungssicherheit resultieren. Die Netzreserve ist aufgrund der Vergü

tungsvolumina mit einer ganz erheblichen Kostenbelastung für die Übertragungsnetzbe

treiber verbunden. Hinzu kommt, dass die Einsatzkosten mangels Vorhersehbarkeit sehr 

volatil sind. Die hohe Bedeutung der Netzreserve für die Gewährleistung der Versor

gungssicherheit zeigt sich auch darin, dass diese sowohl im Gesetz als auch in der 

Verordnung detailliert in eigenen speziellen Vorschriften normiert wurde (§ 13b - § 13d 

EnWG und Netzreserveordnung). Vor diesem Hintergrund ist es sachgerecht, dem 

Übertragungsnetzbetreiber auch die ihm aufgrund der Kontrahierung von inländischen 

Netzreservekraftwerken entstehenden Kosten ohne Zeitverzug jeweils zum 1. Januar 

des Kalenderjahres über die Netzentgelte refinanzieren zu lassen, in welchem die 

Netzreserveanlagen jeweils vorzuhalten sind. Damit wird gewährleistet, dass die 

Versorgungssicherheit nicht durch etwaige Verzögerungen der Refinanzierung und 

damit etwaig einhergehenden Liquiditätsengpässen beim Übertragungsnetzbetreiber 

gefährdet wird. Um dies zu ermöglichen, hat der Übertragungsnetzbetreiber auf Grund

lage realistischer Prognosen jeweils bis zum 31.08. des Vorjahres die voraussichtlichen 

Netzreservekosten und Erlöse (Plankosten) zu melden. Diese Plankosten darf der 

Übertragungsnetzbetreiber sodann für die Anpassung der Erlösobergrenze ansetzen. 

Regelungen zum Regulierungskonto bleiben unberührt. 

Satz 6 der Beschlusstenorziffer 2 greift die von Gesetzes wegen bestehende Rechts

pflicht des Übertragungsnetzbetreibers nach § 5 Abs. 1 ARegV auf, was bei der Netzre

serve zukünftig bedeutet, dass die Differenz zwischen den voraussichtlich aus den 

Netzreserveverträgen entstehenden Kosten (Plankosten) und den vom Übertragungs

netzbetreiber erzielbaren Erlöse (lstkosten) jährlich vom Übertragungsnetzbetreiber zu 

ermitteln und auf seinem Regulierungskonto zu verbuchen ist. Die ebenfalls in Satz 6 

der Beschlusstenorziffer 2 geregelte Abwicklung über das Regulierungskonto erst ab 

dem Kalenderjahr 2018, d. h. die hier auf Grund dem Antrag auf Anpassung der Erlös

obergrenze (§4Abs. 4 S. 3 ARegV) zum 30.06.2019 mit dem Kalenderjahr 2020 

beginnende Verteilung der Differenzen zwischen Plan- und lstkosten annuitätisch über 

drei Jahre, bewirkt einen Übergang zur Regelung des § 5 Abs. 3 S. 2 ARegV. Durch 

diese Übergangsregelung werden mögliche Friktionen durch Rückwirkungen auf Grund 

einer erst im Jahr 2019 erfolgenden Festlegung vermieden und somit eine sorgfältige 

Umsetzung des neuen Systems gewährleistet. Zudem wird der bei der inländischen 
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Netzreserve auf Grund der Verfahrensregulierung mittels freiwilliger Selbstverpflichtung 

bestehenden Sondersituation Rechnung getragen und zur Umstellung eine zeitnahe 

Refinanzierung sichergestellt. 

Mit Satz 7 der Beschlusstenorziffer 2 wird gewährleistet, dass für alle Zeiträume Rechts

klarheit besteht. Bevor ab dem Kalenderjahr 2018 die Abwicklung über das Regulie

rungskonto erfolgt, bleibt es bei der bisherigen Handhabung, d. h. die Abwicklung erfolgt 

über einen kalenderjährlichen Plan/Ist-Abgleich auf Jahresbasis, die sich hierbei 

ergebenden Differenzen werden jeweils im Planansatz des Folgejahres berücksichtigt 

und im Jahr t+2, letztmalig also im Kalenderjahr 2019 ausgeglichen. 

Um der Beschlusskammer die Wahrnehmung ihrer Aufsicht zu ermöglichen und um zu 

gewährleisten, dass die Netznutzer im Wege der Wälzung der Netzreservekosten in die 

Netzentgelte nur mit solchen Kosten belastet werden, die sich auf den tatsächlichen 

Leistungszeitraum Ueweils 1. Januar bis 31. Dezember des Jahres t) beziehen, hat der 

Übertragungsnetzbetreiber die aus den Netzreserveverträgen resultierenden lstkosten 

(Kosten und Erlöse) gesondert zu erfassen und gegenüber der Bundesnetzagentur 

substantiiert und nachvollziehbar darzulegen (Satz 8 der Beschlusstenorziffer 2). Die 

Kosten sind dabei im Rahmen des von der Bundesnetzagentur zur Verfügung gestellten 

Erhebungsbogens darzulegen und mit entsprechenden Belegen (insbesondere Rech

nungen der Kraftwerksbetreiber, Systemauszüge z.B. SAP-Auszüge) nachzuweisen. 

Entsprechend der Beschlusstenorziffer 2 S. 9 sind dabei die tatsächlichen, periodenge

rechten Kosten im Erhebungsbogen einzutragen, wie sie der Gewinn- und Verlustrech

nung des jeweiligen Geschäftsjahres zu Grunde gelegt werden 

6. Befristung der Festlegung 

Gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 4, HS. 2 ARegV erfolgt die Festlegung einer wirksamen Verfah

rensregulierung für die Dauer der gesamten Regulierungsperiode. Die erste Regulie

rungsperiode endete gemäß§ 3 ARegV mit dem Ablauf des 31.12.2013. Die zweite 

Regulierungsperiode endet gemäß§ 3 ARegV mit dem Ablauf des 31.12.2018. Die dritte 

Regulierungsperiode wird am 31.12.2023 enden. Gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 4, HS. 2 

ARegV bleibt es der Beschlusskammer unbenommen, eine Festlegung für einen 

Zeitraum zu erlassen, der mehrere Regulierungsperioden umspannt. Von dieser 

Möglichkeit macht die Beschlusskammer vorliegend Gebrauch. 
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Eine Erfassung der abgelaufenen, der gegenwärtigen und der kommenden Regulie

rungsperiode ist vorliegend sachgerecht, da die Netzreservekosten des Übertragungs

netzbetreibers nicht notwendigerweise jahres- oder gar regulierungsperiodenscharf 

anfallen; Kosten und Verträge, die sich über mehrere dieser Regulierungsperioden 

verteilen, unterfallen damit der vorliegenden Festlegung. 

7. Widerrufsvorbehalt 

Aufgrund der Dynamik der Sachverhalte, die der Ermittlung und Kontrahierung des 

inländischen Netzreservebedarfs zugrunde liegen und angesichts des langen Geltungs

zeitraums der Festlegung, behält sich die Beschlusskammer den Widerruf dieses 

Beschlusses vor. Dies ist insbesondere im Hinblick auf etwaige künftige Änderungen der 

gesetzlichen Anforderungen an die Netzreserve oder eine Veränderung der netztopo

graphischen Gegebenheiten oder der Lastflüsse durch das Netz und der damit zusam

menhängenden Netzengpasssituationen geboten. 

8. Kosten 

Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. Die Höhe der zu entrichtenden Gebühr 

wird nach Anhörung mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides festgesetzt. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde 

erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: 

Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb 

der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3 , 40474 

Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von 

dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwer

debegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine 

Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und 

Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und 

die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

Karsten Bourwieg Wolfgang Wetzl Bernd Petermann 
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Antrag auf Festlegung einer wirksamen Verfahrensregulierung gem. § 
32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV durch Anerkennung einer Freiwilligen Selbstver
pflichtung im Rahmen der inländischen Netzreserve 

Sehr geehrter Her- , 

der Netzreservevertrag zu den Kraftwerksblöcken Marbach II GT, Marbach III GT 
(solo) und Marbach III DT wurde nach finaler Abstimmung zwischen Ihrem Haus, 
der EnBW und der TransnetBW von den Vertragsparteien unterzeichnet und 
liegt diesem Schreiben in Kopie bei. 

Die TransnetBW beantragt hiermit die Festlegung einer wirksamen Verfahrens
regulierung durch Anerkennung der beigefügten Freiwilligen Selbstverpflich 
tung für den Umgang mit den Kosten und Erlösen der Netzreserve aus den 
Kraftwerksanlagen Marbach II GT, Marbach III GT (solo) und Marbach III DT. 

Die TransnetBW erklärt hiermit, dass sie sich an die in der Freiwilligen Selbst
verpflichtung beschriebene Vorgehensweise halten wird, sofern die Bundes
netzagentur diese durch Festlegung gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV als wirk
same Verfahrensregulierung im Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV anerkennt. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

i.V. Stefan Zeltner i.V. Tobias Egeler 
Leiter Regulierungsmanagement Leiter Netzwirtschaft 
& Energiepolitik 

Transnet BW GmbH 

Pariser Platz 


Osloer Straße 15- 17 

70173 Stuttgart 


Postfach 10 13 62 


70012 Stuttgart 

Germany 


Telefon +49 71 1 21858-0 

Telefax +49 7 11 21858-4405 

transnetbw.de 


Geschäftsführung: 

Dr. Werner Götz (Vorsitzender) 


Michael Jesberger 

Dr. Rainer Pflaum 


Vorsitzender des 

Aufsichtsrats: 


Dr. Hans-Josef Zimmer 


Sitz der Gesellschaft: 


Stuttgart 

Registergericht Stuttgart 


HRB Nr. 740510 


Ust-ld·Nr.: DE 191008872 


Bankverb ind ung: 


Baden-Württembergische Bank 

Bankleitzahl: 600 501 01 


Kontonummer: 13 69 520 
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FREIWILLIGE SELBSTVERPFLICHTUNG DER TRANSNET BW GMBH ZUR VOR· 

HALTUNG UND ZUM EINSATZ DER KRAFTWERKSANLAGEN MARBACH II GT, 

MARBACH III GT (SOLO) und MARBACH III DT DER ENBW AG IN DER INLÄNDI

SCHEN NETZRESERVE 

Auf Grundlage des§ 13b EnWG1 prüft der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) die Sys

temrelevanz von zur vorläufigen oder zur endgültigen Stilllegung angezeigten Anlagen. 

Anlagen, deren vorläufige oder endgültige Stilllegung nach § 13b EnWG aufgrund ei

ner ausgewiesenen Systemrelevanz verboten ist, gehen in die Netzreserve über. Die 

in die Netzreserve überführten Anlagen werden entsprechend § 13c Abs. 2 S. 1 bzw. 

Abs. 4 S. 1 EnWG ausschließlich nach Maßgabe der von den ÜNB angeforderten Sys

temsicherheitsmaßnahmen betrieben, mit dem Ziel, die Sicherheit und die Zuverläs

sigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems zu gewährleisten. Das vom ÜNB zur Vor

haltung inländischer Netzreserve angewandte Verfahren wird nachfolgend für zur vor

läufigen Stilllegung angezeigte Anlagen mit einer Nennleistung ab 10 MW und für zur 

endgültigen Stilllegung angezeigte Anlagen mit einer Nennleistung ab 50 MW detail

liert beschrieben. 

Nach Eingang einer Stilllegungsanzeige prüft der ÜNB unverzüglich die Systemrele

vanz der Anlage und teilt das Ergebnis seiner Prüfung dem Betreiber der Anlage und 

der Bundesnetzagentur mit. Die Begründung der Notwendigkeit der Ausweisung einer 

systemrelevanten Anlage im Fall einer geplanten vorläufigen oder endgültigen Stillle

gung soll sich aus der Systemanalyse der ÜNB oder dem Bericht der Bundesnetza

gentur nach § 3 NetzResV ergeben. Die Begründung kann sich auf die Liste system

relevanter Gaskraftwerke nach§ 13f Abs. 1 EnWG stützen. 

Weist der ÜNB eine Anlage mit angezeigter vorläufiger Stilllegung als systemrelevant 

aus, ist die Stilllegung der Anlage gemäß § 13b Abs. 4 EnWG verboten. 

Weist der ÜNB eine Anlage mit angezeigter endgültiger Stilllegung als systemrelevant 

aus, so hat er bei der Bundesnetzagentur die Genehmigung der Ausweisung der Sys

temrelevanz zu beantragen. Solange und soweit dem Antrag auf Genehmigung der 

Ausweisung der Systemrelevanz durch die Bundesnetzagentur stattgegeben wurde 

1 Diese Freiwillige Selbstverpflichtung nimmt Bezug auf den Stand der Gesetzgebung zum Unterzeich
nungsdatum. Soweit diese Freiwillige Selbstverpflichtung für Zeiträume gilt, in denen Vorgängerrege
lungen in Bezug auf die vorläufige oder endgültige Stilllegung von Anlagen in Kraft waren, werden auch 
diese Vorgängerregelungen erfasst. 
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oder die Genehmigung entsprechend § 13b Abs. 5 S. 6 EnWG auf Grund einer Ge

nehmigungsfiktion als erteilt gilt und ein Weiterbetrieb der Anlage technisch und recht

lich möglich ist, ist dem Anlagenbetreiber die Stilllegung der Anlage 

gern. § 13b Abs. 5 EnWG verboten. 

Unbeschadet der gesetzlichen Verpflichtungen erfolgen die Bildung der Netzreserve 

und der Einsatz der Anlagen der Netzreserve auf Grundlage des Abschlusses von 

Verträgen zwischen den ÜNB und Anlagenbetreibern in Abstimmung mit der Bundes

netzagentur nach Maßgabe der Bestimmungen der Netzreserveverordnung. 

Wesentliche Bestandteile der Vergütung können dabei die Betriebsbereitschaftsaus

lagen für die Herstellung und Vorhaltung der Betriebsbereitschaft, die Erzeugungsaus

lagen und bei vorläufigen Stilllegungen der anteilige Werteverbrauch sowie bei end

gültigen Stilllegungen die Erhaltungsauslagen und die Opportunitätskosten in Form ei

ner angemessenen Verzinsung für bestehende Anlagen durch verlängerte Kapitalbin

dung in Form von Grundstücken und weiterverwertbaren technischen Anlagen oder 

Anlagenteilen sein. 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 NetzResV wird der Umfang der Kostenerstattung des ÜNB ge

genüber dem Anlagenbetreiber in den jeweiligen Verträgen nach Abstimmung mit der 

Bundesnetzagentur bestimmt. 

Mit dieser freiwilligen Selbstverpflichtung erklärt TransnetBW, den hier beige

fügten Vertrag (siehe Anhang) zu erfüllen, insbesondere die darin geregelte Ver

gütung an den Anlagenbetreiber zu leisten, unter der Voraussetzung, dass das 

oben beschriebene Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wurde. 

Eine Anpassung dieser freiwilligen Selbstverpflichtung erfolgt, falls sich die zugrunde

liegenden Umstände in erheblichem Maße ändern. In diesem Falle gelten die Maßga

ben dieser freiwilligen Selbstverpflichtung jedoch fort, bis zur Aufhebung der entspre

chenden nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. §§ 11 Abs. 2 S. 4, 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV er

lassenen Festlegung durch die Bundesnetza 



Vertrag über die Bereitstellung und den Einsatz der Anlagen Gasturbine II und III sowie 
Dampfturbine III in Marbach als Reservekraftwerke 

- Netzreservevertrag MAR GT II, GT III+ DT III 

zwischen 

TransnetBW GmbH 

Pariser Platz 
Osloer Str. 15-17 
70173 Stuttgart 

- nachstehend „TNG" genannt 

und 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Durlacher Allee 93 
76131 Karlsruhe 

- nachstehend „EnBW" genannt 

einzeln „Vertragspartner" genannt 

gemeinsam „Vertragsparteien" genannt 
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Präambel 

1. 	 §13a des Energiewirtschaftsgesetzes [EnWGI in der Fassung vom 01. August 
2014 verpflichtete den Übertragungsnetzbetreiber, hinsichtlich systemrele
vanter [d.h. zur Gewährleistung der Systemsicherheit erforderlicher] Anlagen, 
deren Stilllegung der Anlagenbetreiber beabsichtigt, die Genehmigung der 
Ausweisung als systemrelevante Anlage bei der BNetzA zu beantragen. Glei
ches gilt nach Änderung des EnWG durch das Strommarktgesetz ab dem 
30.07.2016 gemäß der entsprechenden Regelung in §13b EnWG. Im Falle einer 
Genehmigung des Antrags durch die BNetzA sowie der Erfüllung der weiteren 
rechtlichen Voraussetzungen des § 13b EnWG ist eine Stilllegung der Anlage 
verboten und die entsprechende Anlage ist ausschließlich nach Maßgabe sei
tens des Übertragungsnetzbetreibers angeforderter Systemsicherheitsmaß
nahmen zu betreiben. 

2. 	 Der Betreiber einer Anlage, deren endgültige Stilllegung verboten ist, muss 
die Anlage zumindest in einem Zustand erhalten, der eine Anforderung zur 
weiteren Vorhaltung oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft ermög
licht. Er hat gegenüber dem systemverantwortlichen Betreiber des Übertra
gungsnetzes Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Insbesondere die 
Ansprüche des Anlagenbetreibers sind in der am 27. Juni 2013 in Kraft getre
tenen Verordnung zur Regelung der Beschaffung und Vorhaltung von Anlagen 
in der Netzreserve [Netzreserveverordnung - NetzResVI zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.12. 2016 (BGBL. 1 S. 3106] näher ausge
staltet; Die Verordnung wurde mit Inkrafttreten des Strommarktgesetzes 
m.W.v 30.06.2016, BGBL. 1 2016, S. 1786 umbenannt von Reservekraftwerks
verordnung (ResKVI in Netzreserveverordnung. 

3. 	 Am 05. Juli 2013 wurde durch die EnBW die endgültige Stilllegung der Gastur
binen II [BNA06471. im Folgenden „GT II" und Gasturbine III [BNA06481. im Fol
genden „GT III" sowie der Dampfturbine III [BNA0649] im Folgenden „DT III" 
nachfolgend zusammen auch „Anlagen" genannt - am Kraftwerksstandort 
Marbach [MARI zum 05. Juli 2014 gegenüber der Bundesnetzagentur (BNetzAI 
sowie der TNG angezeigt. TNG hat unverzüglich die Systemrelevanz der Anla
gen geprüft und am 25. Oktober 2013 die Genehmigung der Ausweisung der 
Anlagen als systemrelevant für einen Zeitraum von 24 Monaten bei der 
BNetzA beantragt. Am 19. Dezember 2013 wurde dieser Antrag positiv be
schieden [Az.: 608-12-003) und die Systemrelevanz für den Zeitraum von 24 
Monaten [vom 06. Juli 2014 um 00:00 Uhr bis zum 05. Juli 2016 um 24:00 Uhr] 
bestätigt. Am 16. Juni 2015 wurde durch TNG ein weiterer Antrag auf Geneh
migung der Ausweisung der Anlagen als systemrelevant bis zum 
31. März 2018 gestellt, welcher von Seiten der BNetzA am 15. September 2015 
positiv beschieden wurde und die Systemrelevanzausweisung für den Zeit
raum bis zum 31. März 2018 genehmigt (Az.: 608-15-0111. Mit Bescheid (Az.: 
608-16-0121 vom 29.03.2017 hat die BNetzA gegenüber der TNG deren erneute 
Ausweisung der Systemrelevanz der hier vertragsgegenständlichen Kraft
werksblöcke vom 01. April 2018 bis zum Ablauf von 12 Monaten ab dem Tag 
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der Inbetriebnahme des Engpassbewirtschaftungsverfahrens zwischen 
Deutschland und Österreich, längstens jedoch bis zum beantragten Endzeit
punkt, mithin bis Ablauf des 31.03.2020, genehmigt. 

4. 	 Durch die Genehmigungen der Ausweisung der Systemrelevanz der Anlagen 
und deren Mitteilung gegenüber der EnBW ist der EnBW die endgültige Still 
legung dieser Anlagen bis zu vorbezeichnetem Termin, längstens bis zum 
31. März 2020 um 24:00 Uhr verboten. Die Genehmigungen der Ausweisung 
der Systemrelevanz sowie die damit einhergehenden Stilllegungsverbote der 
Anlagen wurden der EnBW am 10. Januar 2014, am 16. September 2015 sowie 
am 29. März 2017 mitgeteilt. 

Dieser Vertrag konkretisiert die gesetzlichen Pflichten der Vertragsparteien 
aus dem EnWG und der ResKV/NetzResV i. V. m. der an die EnBW gerichteten 
Anforderung der TNG vom 12. Juni 2014 bzw. vom 23.11.2017. Die BNetzA ist 
nicht Vertragspartei.In Abstimmung mit der BNetzA sind die Parteien überein
gekommen, diesen Vertrag an den durch Neufassung der einschlägigen ge
setzlichen Grundlagen durch das am 30.07.2016 in Kraft getretene Strom
marktgesetz zwischenzeitlich geänderten Rechtsrahmen anzupassen. Soweit 
damit rückwirkende Änderungen der bisherigen Vertragspraxis verbunden 
sein sollten, ist dies nachfolgend jeweils ausdrücklich ebenso vermerkt, wie 
die jeweiligen konkreten Abwicklungsbedingungen rückanknüpfender Ver
tragsanpassungen. Dies betrifft insbesondere die Regelungen zur Herstellung 
der Betriebsbereitschaft gern. Ziffer 2.4 und 2.5. Die Parteien vereinbaren vor 
diesem Hintergrund das Folgende: 

1. 	 Vertragsgegenstand 

Gegenstand des vorliegenden Vertrags sind Regelungen zu vorbereitenden 
Maßnahmen, zum Betrieb und zum Einsatz der Anlagen in der Netzreserve. 
Hierbei wird insbesondere: 

1. 	 die ggf. erforderliche [Wieder-]Herstellung der Betriebsbereit 
schaft der Anlagen 

2. 	 die betriebsbereite Vorhaltung der Anlagen und 

3. 	 die Einsätze der Anlagen in der Netzreserve 

durch die EnBW sowie die dafür zu zahlende angemessene Vergütung von 
TNG auf Basis des EnWG und der ResKV/NetzResV festgelegt. 

2. 	 (Wieder-)Herstellung der Betriebsbereitschaft 

2.1 	 Gemäß dem EnWG und der ResKV/NetzResV sowie gemäß der Anforderung 
der TNG vom 12. Juni 2014 besteht unter anderem die Pflicht der EnBW, im 
Rahmen des technisch und rechtlich möglichen die Betriebsbereitschaft der 
Anlagen zum 06. Juli 2014 herzustellen. Die hierfür aus Sicht der EnBW erfor-

Netzreserve TNG-EnBW 
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derlichen Maßnahmen werden in dem Antwortschreiben der EnBW vom 27. 
Juni 2014 näher aufgeführt. Mit weiterem Schreiben der EnBW vom 05. April 
2017 wurden weitere erforderliche Maßnahmen zur Herstellung der Betriebs
bereitschaft der Anlagen durch die EnBW dargestellt und deren finanzielle 
Aufwände benannt. Das Anforderungsschreiben der TNG sowie das Antwort
schreiben der EnBW sind im Anhang 1 beigefügt. 

Mit Schreiben der TNG vom 23.11.2017 forderte diese die EnBW erneut zur 
Herstellung bzw. Beibehaltung der Betriebsbereitschaft ab dem 01.04.2018 
sowie dazu auf, die dafür erforderliche Maßnahmen zu benennen und über 
entsprechend zu übernehmende Kosten zu informieren. Mit Schreiben vom 
11.12.2017 kam EnBW dieser Aufforderung nach. Dieser Schriftverkehr ist im 
Anhang 1 beigefügt. 

2.2 	 Für die Lagerung des für den Einsatz der Anlage erforderlichen Brennstoffs 
Heizöl Extraleicht (HELi - nutzt EnBW bis zum auf der Grundlage 
der bereits bestehenden Verträge zwischen der EnBW und dem Brennstoffla
gerbetreiber eine Brennstofflagerkapazität von - cbm sowie zusätzlich 
den Tagestank. Zwischen dem und dem 
wird EnBW die vertragliche Brennstofflagerkapazität auf insgesamt 
cbm erhöhen. Kosten fü r die Vorhaltung und Bewirtschaftung des Brennstoff
lagers bis zu werden von der TNG getragen. Die Kostenerstattung 
r ichtet sich nach Ziffern 2.4 und 2.5 i. V. m. Anhang 5 Ziffer 1. 

2.3 EnBW wird zum , den zur Befüllung der Tanks mit 
erforderlichen Brennstoff (H ELI beschaffen oder vorhalten lassen. 

2.4 	 In dem Fall, dass nach erstmaliger Herstellung der Betriebsbereitschaft wäh
rend der Vertragslaufzeit durch anstehende Revisionen oder nach Schadens
fällen oder aufgrund rechtlicher oder behördlicher Auflagen, die, sofern nicht 
umgesetzt, den Weiterbetrieb einer oder mehrerer der Anlagen gefährden o
der ausschließen, die Betriebsbereitschaft der Anlagen wegfällt. wird EnBW 
die TNG über Art und Umfang sowie die Kosten, die Dringlichkeit und die vo
raussichtliche Zei tdauer der erforderlichen Maßnahmen zur erneuten Her
stellung der Betriebsbereitschaft (Wiederherstellung der Betriebsbereit 
schaft) unverzüglich nach Kenntniserlangung in Textform (Schreiben, Fax. o
der E-Maill informieren. 

Das Vorgehen bzgl. Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereit
schaft ab dem 7.2.2018 erfolgt gemäß dem von der Beschlusskammer 8 der 
BNetzA verfassten „Hinweis für die Übertragungsnetzbetreiber bezüglich dem 
Umgang mit den Kosten der Herstellung der Betriebsbereitschaft nach § 13c 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Lit. a EnWG„, der in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
aktuellen Fassung diesem Vertrag zu Dokumentationszwecken als Anhang 1 bl 
beigefügt wird. 

Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft bis zu einem Be
trag von jewei ls 10.000 € je Einzelfall exklusive Umsatzsteuer werden 
schnellstmöglich von der EnBW ausgeführt, was als von dem unter Ziff. 6.4 
i.V.m. Anhängen 5 und 9 geregelten Leistungspreis mit abgegolten gilt (Saga-
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tellgrenze]. Sollten die zu erwartenden Kosten der Maßnahme zur Wiederher
stellung der Betriebsbereitschaft im Einzelfall einen Betrag von 10.000 € ex
klusive Umsatzsteuer überschreiten, wird EnBW von der TNG die Freigabe zur 
Durchführung der Maßnahme einholen. Ergibt sich die Notwendigkeit einer 
Maßnahme aus den Herstellervorgaben oder aus öffentlich-rechtlichen Pflich
ten [z.B. aufgrund Immissionsschutzrecht]. stellt EnBW TNG die notwendigen 
Informationen bereit. Sollten die zu erwartenden Kosten der Maßnahme zur 
Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft im Einzelfall einen Betrag von 
100.000 € exklusive Umsatzsteuer überschreiten, räumt EnBW der TNG au
ßerdem das Recht ein, die geplante Maßnahme vor deren Veranlassung auf 
Ihre Kosten durch einen externen Sachverständigen beurteilen zu Lassen. Die 
EnBW stellt dem Sachverständigen die erforderlichen Informationen zur Ver
fügung, gewährt ihm Zutritt zu den erforderlichen Räumlichkeiten und unter
stützt auch im Übrigen bei der Begutachtung. 

EnBW hat freizugebende Maßnahmen unverzüglich zu veranlassen, soweit 
und sobald TNG die Übernahme deren Kosten dem Grunde nach schriftlich, 
unbedingt und unwiderruflich bestätigt. EnBW wird unverzüglich nach Durch
führung der Maßnahmen die tatsächlich angefallenen Kosten bestimmen und 
der TNG in Rechnung stellen. Diese Kosten werden von TNG jeweils gesondert 
erstattet. Der Durchführung von Maßnahmen, die der Sicherheit von Leib und 
Leben oder der Erfüllung gesetzlicher, gerichtlicher oder behördlicher Ver
pflichtungen dienen, stimmt TNG bereits mit Abschluss dieses Vertrages zu. 

EnBW wird erst nach Eingang der Freigabe der TNG die Wiederherstellung 
der Betriebsbereitschaft nach Maßgabe der Anforderung der TNG vornehmen, 
außer wenn die Freigabe nach dem Vorstehenden nicht erforderlich ist. Vor
stehendes gilt auch für evtl. erforderliche - nicht absehbare oder durch Schä
den bedingte - Nachrüstungen oder Erneuerungen. 

Die Vertragsparteien stellen klar, dass, wenn EnBW nach dem Vorstehenden 
die Freigabe zur Durchführung von Maßnahmen einholen muss, von der Ver
pflichtung zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der Anlagen solan
ge befreit ist, bis TNG der EnBW die Freigabe zur Vornahme der für die Wie
derherstellung der Betriebsbereitschaft erforderlichen Maßnahme erteilt hat. 
Gleiches gilt hinsichtlich der Pflicht der EnBW zur Vorhaltung der Betriebsbe
reitschaft der Anlagen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Maßnahme zur 
Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft abgeschlossen ist. 

2.5 	 Abweichend von Ziffer 2.4 werden Maßnahmen zur Wiederherstellung der Be
triebsbereitschaft, die vor dem 7.2.2018 veranlasst wurden, gemäß der bishe
rigen Vertragspraxis umgesetzt. 

2.6 	 Bei Gefahr im Verzug kann die EnBW erforderliche Sicherungs- und Sofort
maßnahmen für eine eventuelle Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 
ohne vorherige Freigabe der TNG vornehmen. Gefahr im Verzug Liegt vor, 
wenn ohne die unmittelbare Durchführung von Sicherungs- und Sofortmaß
nahmen der Eintritt von Gefahren für Leib, Leben oder die Gesundheit, der 
Eintritt von erheblichen Schäden an den Anlagen, Umweltschäden oder Ver-
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stößen gegen Genehmigungen, Gesetze und sonstige allgemeingültige Vor
schriften [einschließlich Umwelt- oder Arbeitsschutzrecht] droht und der 
EnBW ein Abwarten der Freigabe zur Durchführung der Maßnahmen zur Wie
derherstellung der Betriebsbereitschaft nicht zugemutet werden kann. In die
sem Fall sind die Informationen über Art und Umfang sowie die Kosten der er
forderlichen Maßnahmen schnellstmöglich mitzuteilen. Die Entscheidung 
über Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft, welche 
über die zunächst vorgenommenen Sicherungs- und Sofortmaßnahmen hin
ausgehen, liegt gemäß Ziffer 2.4 und 2.5 bei TNG. 

3. 	 Vorhaltung der Betriebsbereitschaft 

Servicelevel/ Personal 

3.1 	 EnBW verpflichtet sich zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen 
gemäß dem zwischen den Vertragsparteien abgestimmten Servicelevel [An
hang 2]. Hierzu gehört auch die Bereithaltung und Qualifikation des für den 
Kraftwerksbetrieb erforderlichen Personals. EnBW ist berechtigt, das zur 
Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen im Regelfall eingesetzte 
Personal auch in anderen Anlagen der EnBW am Kraftwerksstandort Marbach 
einzusetzen, sofern der zwischen den Vertragsparteien gern. Anhang 2 abge
stimmte Servicelevel sichergestellt wird. Außer bei bestehenden Leistungs
einschränkungen gemäß Ziffer 5 können die Anlagen während des in Anhang 2 
genannten Einsatzzeitfensters unter Beachtung der dort genannten techni
schen Restriktionen durch TNG zu einer Einspeisung gemäß den Regelungen 
des Anhang 6 angefordert werden. 

3.2 	 EnBW ist berechtigt, das für die Betriebsführung notwendige Personal ggf. 
auch durch den Abschluss eines Betriebsführungsvertrages mit einem dritten 
Unternehmen zu beschaffen. 

Wartung und Instandhaltung/ Revisionen/ Prüfungen 

3.3 	 EnBW wird die zur Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen anfallen
den üblichen Wartungs- und lnstandhaltungsmaßnahmen sowie Ersatz-, Er
neuerungs-, und Umbaumaßnahmen einschließlich Maßnahmen aufgrund be
hördlicher Anordnung im Rahmen eines gewöhnlichen Kraftwerksbetriebes 
nach pflichtgemäßem Ermessen planen und durchführen. 

3.4 	 Revisionen werden von EnBW jeweils für das jeweilige Sommerhalbjahr [16. 
April - 30. September] geplant und die Zeiträume mit TNG bis 31. Oktober des 
Vorjahres abgestimmt. Unterjährige planbare Kurzstillstände werden mit der 
TNG ebenfalls mit ausreichend zeitlichem Vorlauf abgesprochen. 

3.5 	 Rechtlich vorgeschriebene oder durch Behörden angeordnete Prüfungen und 
Auflagen sind durch die EnBW zu erbringen. 
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Versicherungen 

3.6 	 Die EnBW sorgt für einen Versicherungsschutz nach den für die Anlagen im 
letzten Jahr deren Einsatzes am Markt praktizierten Grundsätzen. Hierzu ge
hören insbesondere das Vorliegen einer Maschinenversicheru ng sowie einer 
Haftpflichtversicherung. Sollten Anpassungen beim Versicherungsschutz er
forderlich werden, wird die EnBW für den Abschluss eines entsprechenden 
Versicherungsvertrages sorgen. 

Hat TN G" nach einem auftretenden Schadensfall während der Vertragslaufzeit 
gemäß Ziffer 6.2 die Kosten für die Wiederherstellung der Betriebsbereit
schaft gemäß Ziffern 2.4, 2.5 und 2.6 getragen und EnBW Zahlu ngen aus einer 
der vorstehenden Versicherungen erhalten, so hat TNG bis zur Höhe dieser 
Zahlung einen Erstattungsanspruch gegen EnBW, soweit sich die Leistungen 
der Versicherung auf Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebsbere it
schaft beziehen. Erhöhen sich in der Folge die von EnBW zu zahlenden Prä
mien, so wird die Differenz zur bisherigen Höhe der Vers icherungsprämie 
über die gesamte Dauer ihrer Wirksamkeit durch TNG getragen. 

Innerbetriebliche Leistungen 

3.7 	 Ferner führt EnBW die. Bearbeitung technischer, betriebs- und fina nzwirt 
schaftlicher, steuerlicher, organisatorischer und rechtlicher Angelegenheiten 
du rch. Hierzu zählt insbesondere die IT-Anbindung und Wartung, der Kraft
werkseinsatz, das Bilanzkreismanagement sowie das Beschaffungs- und Ver
t ragsmanagement (z.B. fü r Brennstoff, C02, Entsorgung usw.J. Außerdem 
stellt EnBW die Betriebsleitung. 

4. 	 Einsätze der Anlagen 

Einsatzanforderung 

4.1 	 EnBW ist verpflichtet, Anforderungen der TNG zum Einsatz der Anlagen zur 
Durchführung von Systemsicherheitsmaßnahmen (Einsatzanforderung) ge
mäß dem zwischen den Vertragspar teien abgestimmten Servicelevel (siehe 
Anhang 21 zu erfüllen. Dies gi lt nicht insoweit, als die Leistungseinschränkun
gen nach Ziffer 5 bestehen oder die EnBW die Anlagen aus dem Grund nicht 
einsetzen kann, dass der EnBW aufgrund von beschränkt verfügbarer Brenn
stofflagerkapazität bis zum eine Brennstoff~ediglich im 
Umfang von - möglich ist. Zwischen dem -- und dem 
-	 ist eine Brennstofflagerung im Umfang von möglich 
(siehe Ziffer 4.1 5 in Verb indung mit Anhang 41. 

Eine Einsatzanforderung dar f die Mindestbetriebszeit einer Anlage nicht un
terschreiten. 

4.2 	 EnBW unterliegt ausschließlich hinsichtlich des Aspekts, ob eine Einspeisu ng 
erfolgen soll, sowie hinsichtlich der· Höhe der einzuspeisenden Wirk- und 
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Blindleistung und des Einspeisungszeitraums nach Maßgabe von Anhang 6 
den Einsatzanforderungen der TNG. Das Einsatzanforderungsrecht der TNG 
bezieht sich insbesondere nicht auf interne betriebliche Belange der EnBW. 

Zur Einsatzanforderung sendet die TNG nach telefonischer Abstimmung mit 
der EnBW einen Einsatzfahrplan, der die Höhe und Dauer der zu liefernden 
Leistung unter Berücksichtigung des Servicelevels und der Randbedingungen 
gemäß Anhang 2 regelt. Der detaillierte Anforderungsprozess wird in An
hang 6 geregelt. 

4.3 	 EnBW ist berechtigt, von Einsatzanforderungen abzuweichen, sofern und so
weit EnBW auf Grundlage einer Prognose auf Basis der ex-ante Erkenntnis
möglichkeiten zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Abweichung von der 
Einsatzanforderung annimmt, dass eine Umsetzung dieser Einsatzanforde
rwng 

a) 	 gegen Gesetze und sonstige allgemeingültige Vorschriften (einschließ
lich Umwelt- oder Arbeitsschutzrecht) verstoßen würde oder 

b) 	 gegen Verpflichtungen oder Auflagen aus Genehmigungen oder Erlaub
nissen verstoßen würde oder 

c) 	 Leib und Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährden würde 
oder 

d) 	 gegen anerkannten Regeln der Technik verstoßen würde; dabei gelten 
für das Reservekraftwerk dieselben Regeln wie für regulär im Markt 
eingesetzte Kraftwerke oder 

e) 	 zu einem erheblichen Schaden an der Anlage führen könnte. 

EnBW ist zudem berechtigt, von einer Einsatzanforderung abzuweichen, so
weit der Abtransport der Energie im Anschlussnetz nicht möglich oder be
grenzt ist und der Betreiber des Anschlussnetzes die EnBW hierauf ausdrück
lich hingewiesen und eine Anpassung der Einspeisung verlangt hat (vgl. Ziffer 
5.4). 

Hinsichtlich der Ausübung ihrer Berechtigung zum Abweichen von Einsatzan
forderungen gemäß dieser Ziffer 4.3 ist EnBW nicht in der Lage und daher 
nicht verpflichtet, etwaige Auswirkungen einer solchen Abweichung auf das 
Elektrizitätsversorgungssystem zu überprüfen; der sichere und zuverlässige 
Betrieb des Elektrizitätsversorgungssystems obliegt der TNG, welche daher 
ihr Netz unter anderem nach Maßgabe des n-1-Kriteriums betreiben wird. So
fern und soweit während des nach der originären Einsatzanforderung ange
forderteren Zeitraumes ein zur Abweichung berechtigender Umstand nach 
Ziffer 4.3 ganz oder teilweise wegfällt, ist die EnBW verpflichtet, die TNG 
schnellstmöglich hierüber in Kenntnis zu setzen. 

4.4 	 Falls EnBW den zur Abweichung von einer Einsatzanforderung berechtigen
den Umstand nach Ziffer 4.3 zu vertreten hat, bleibt es der TNG unbenommen, 
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EnBW auf Ersatz eines durch die Abweichung von der Einsatzanforderung ent
standenen Schadens in Anspruch zu nehmen. Hat die EnBW die Wartung und 
Instandhaltung der Anlage nach den anerkannten Regeln der Technik durch
geführt, hat sie einen zur Abweichung von einer Einsatzanforderung berechti 
genden Umstand, sofern und soweit dieser die Wartung und Instandhaltung 
betrifft, nicht zu vertreten. 

4.5 	 EnBW wird, die Anlagen gemäß § 13c Abs. 4 Satz 1 EnWG i.V.m. §7 NetzResV 
ausschließlich auf Einsatzanforderung der TNG gemäß den in diesem Vertrag 
vereinbarten Regelungen einsetzen. Probestarts gemäß Ziffer 4.9 und 4.10 
sowie die etwaige Verteuerung von Restbrennstoffmengen gemäß Ziffer 4.18 
erfolgen nach vorheriger einvernehmlicher Abstimmung mit der TNG. 

4.6 	 EnBW wird die Anlagen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, be
hördlichen und vertraglichen Auflagen und Bedingungen, den anerkannten 
Regeln der Technik und nach Maßgabe dieses Vertrages betreiben. 

4.7 	 Die Übergabestelle von Stromlieferungen ist jeweils die Eigentumsgrenze 
[Oberspannungsseite des Maschinenumspanners) zwischen Kraftwerk und 
Netzbetreiber. Der Weitertransport im jeweiligen Netz Liegt nicht im Verant
wortungsbereich der EnBW. 

Vorwärmung und Beheizung 

4.8 	 EnBW wird die Anlagen im erforderlichen Maße vorwärmen und beheizen, so
dass der in Anhang 2 definierte Servicelevel erfüllt werden kann. 

Probestarts 

4.9 	 Zur Bereithaltung und Sicherung der Betriebsbereitschaft, zur Minimierung 
des Risikos eines Startversagens sowie zur Mitarbeiterqualifikation führt die 
EnBW Probestarts durch. Das Probestartkonzept für die Anlagen ist in An
hang 3 festgelegt. 

4.10 	 Rechtlich und behördlich vorgeschriebene Prüfungen [z.B. Kalibrierung) und 
Maßnahmen zur Mitarbeiterqualifikation sollen soweit möglich im Rahmen 
der Probestarts durchgeführt werden. In Ausnahmefällen können diese nach 
Zustimmung der TNG auch bei separat durchgeführten Probestarts und 
fahrten erfolgen. 

4.11 	 EnBW überträgt TNG die im Rahmen der Probestarts und -fahrten nach Maß
gabe der Ziffern 4.9 und 4.10 erzeugte elektrische Energie in den Redispatch
bilanzkreis der TNG als Fahrplanlieferung entsprechend Ziffer 4.14. Die Ab
wicklung ist in den Anhängen 3 und 6 geregelt. 

4.12 	 Die EnBW versucht Probestarts zu vermeiden, wenn absehbar ist, dass die 
Durchführung eines Probestarts dazu führen würde, dass eigene Standorte in 
ihrem Redispatchpotential bzw. ihrer Betriebsfähigkeit eingeschränkt werden 
(z.B. Absage eines Probestarts auf Basis des Wasserwärmemodells). 
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Bilanzkreis- und Zählwertmanagement 

4.13 	 EnBW führt das für den Betrieb der Anlagen notwendige Bilanzkreis- und 
Zählwertmanagement durch. 

4.14 	 EnBW stellt TNG die im Rahmen des vorliegenden Vertrages erzeugte elektri 
sche Arbeit im Bilanzkreis 11XREDISPATCH--T [Redispatchbilanzkreis der 
TNG] als Fahrplanlieferung aus dem Bilanzkreis 11XENBW-NETZR--T [Netz
reservebilanzkreis der EnBWI zur Verfügung. Die Differenzmenge zwischen 
Fahrplanlieferung und real erzeugter Energie inklusive An- und Abfahrram
pen verbleibt im Netzreservebilanzkreis der EnBW. 

Beschaffung von Einsatzstoffen, C02-Zertifikaten und Entsorgung von Rest
stoffen 

4.15 	 EnBW wird die im Rahmen der Einsätze verbrauchten Brenn-, Hilfs- und Zu
satzstoffe gemäß Anhang 4 im Rahmen des technisch und rechtlich Möglichen 
wiederbeschaffen [.,Wiederbeschaffung"] oder die Vorhaltung veranlassen. 

4.16 	 EnBW wird jeweils bis zum 30. April eines Jahres die im Rahmen des Netzre
servevertrages erforderlichen C02-Zertifikate des Vorjahres beschaffen. 
EnBW und TNG stimmen hierzu einen Handelstag im April eines Jahres ab, an 
dem EnBW die Zertifikate beschafft. Die hierbei anfallenden Kosten werden 
TNG von EnBW in Rechnung gestellt. 

4.17 	 Die beim Einsatz anfallenden Entsorgungsprodukte wie Laugen, Säuren, Ab
fälle, Regenerierungswasser und Sonstige werden von der EnBW gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen entsorgt. 

Verstromung/Verwertung von Restbrennstoffmengen sowie Hilfs- und Zu
satzstoffen 

4.18 	 Die Vertragsparteien vereinbaren, dass bei Beendigung des Vertragsverhält
nisses oder bei einer notwendigen Verwertung [z. B. wg. drohender Un
brauchbarkeit] gelagerter Brennstoffmengen eine Verfeuerung analog des 
Vorgehens bei Durchführung von Probestarts gemäß Ziffer 4.9 und 4.10 
durchgeführt werden soll. EnBW wird die TNG über die Notwendigkeit der 
Verwertung der Brennstoffmengen [z.B. im Falle der drohenden Unbrauch
barkeit] in Textform informieren, TNG prüft umgehend in Abstimmung mit der 
Bundesnetzagentur, ob das vereinbarte Vorgehen zulässig ist. Spricht sich die 
Bundesnetzagentur zu gegebener Zeit gegen das vereinbarte Vorgehen aus, 
sind Gespräche mit der Behörde zu führen, um eine möglichst effiziente Mög
lichkeit zur Verwertung dieser Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe zu entwickeln. 
Sollte weder eine Verfeuerung, noch eine andere Möglichkeit zur Verwertung 
dieser Stoffe vereinbart werden können, wird EnBW sich bemühen, die erfor
derlichen Genehmigungen zu einem Abtransport und Weiterverkauf der 
Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe zu erwirken. In dem Fall, dass diese Bemü
hungen keinen Erfolg haben, sorgt EnBW für die fachgerechte Entsorgung der 
gelagerten Stoffe. Die Vertragsparteien stimmen überein, dass die vorstehen-
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den Verpflichtungen gemäß Ziffer 4.17 auch nach Ablauf des Vertrages gemäß 
Ziffer 12.1 zu erfüllen sind und dabei als Bestandteil dieses Vertrages gelten. 

Stromeigenbedarf 

4.19 	 EnBW verpflichtet sich, den zum Betrieb und zur betriebsbereiten Vorhaltung 
der Anlagen erforderlichen Elektrizitätsbedarf [Stromeigenbedarf] zu decken. 
Die technischen und kommerziellen Randbedingungen hierzu sind in Anhang 4 
und Anhang 5 beschrieben. 

Einsatz der Anlage nach Ablauf des Vertrages 

4.20 	 EnBW verpflichtet sich, alle gesetzlichen Anforderungen, die sich aus §13c 
Abs. 4[11 EnWG sowie aus §5 Abs. 2 Nr. 2 und 4 NetzResV ergeben, einzuhal
ten. 

Behördliche Auflagen 

4.21 	 Bei hoher Flusstemperatur oder zu geringem Sauerstoffgehalt des Neckars 
hat das Kraftwerk im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung die Aufla
ge, Neckarwasser im Kühlturm zu kühlen und anschließend wieder in den 
Fluss einzuleiten. 

5. 	 Leistungseinschränkung/ Befreiung von der Leistungspflicht 

5.1 	 Insbesondere durch rechtlich vorgeschriebene Prüfungen [Kalibrierung] sowie 
Probestarts und -fahrten, durch Wartung, Instandsetzung sowie Revisionen, 
durch unterjährige planbare Kurzstillstände, durch nicht absehbare oder au
ßergewöhnliche Schäden, Nachrüstungen oder Erneuerungen der Anlagen, 
durch gesetzliche Auflagen und Verbote, durch Verzögerungen bei der Be- o
der Wiederbeschaffung der Brenn-/Hilfs- und Zusatzstoffe etc. kann es zur 
vorübergehenden Betriebseinschränkung der Anlagen kommen. In diesen Fäl
len ist die EnBW von der Pflicht zur Durchführung der Einsatzanforderung 
gemäß Ziffer 4.1 entsprechend dem Umfang der Betriebseinschränkung be
freit. Zur Klarstellung ist festgehalten, dass die EnBW verpflichtet ist, solche 
Betriebseinschränkungen auf das geringstmögliche Maß zu beschränken. 

5.2 	 Die Parteien sind sich bewusst, dass der Servicelevel für die Anlagen durch 
von der EnBW nicht zu vertretende Personalengpässe [z.B. Krankheit, eigen
verantwortliche Kündigung der Mitarbeiter] weiter eingeschränkt oder nicht 
mehr möglich sein kann. Dieses Risiko kann, beispielsweise durch entspre
chende Mitarbeiterqualifikation und Personalvorhaltung, durch EnBW nur mi
nimiert, aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Aufgrund der besonde
ren altersbedingten Spezifikationen der Anlagen besteht ebenfalls die Gefahr, 
dass die Personalengpässe mangels adäquaten Ersatzes sowohl innerhalb der 
EnBW, als auch durch externe Betriebsführungsunternehmen nicht ausgegli
chen werden können. 
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EnBW wird die Entstehung von Personalengpässen möglichst vermeiden. Soll 
te der Servicelevel durch von EnBW nicht zu vertretende Personalengpässe in 
der vereinbarten Form jedoch nicht mehr möglich sein, werden die Vertrags
parteien den Servicelevel entsprechend der noch vorhandenen Personalkapa
zitäten am Kraftwerksstandort anpassen. Sollte mit dem noch vorhandenen 
Personal kein oder für die Zwecke dieses Vertrages nur noch ein unzu
reichender Servicelevel möglich sein, wird die EnBW von der Pflicht zur 
Durchführung der Einsatzanforderung gemäß Ziffer 4.1 für die Zeit des Perso
nalengpasses befreit. 

5.3 	 Einsätze der Anlagen unterliegen dem Risiko von Startversagern, von stö
rungsbedingten Teilverfügbarkeiten oder eines vollständigen Ausfalls und 
längerfristiger technischer Nichtverfügbarkeit. In diesen Fällen ist die EnBW 
bis zur Behebung der vorgenannten Störung von der Pflicht zur Durchführung 
der Einsatzanforderung gemäß Ziffer 4.1 befreit. 

5.4 	 Für das Kraftwerk bestehen Einsatzeinschränkungen bei Niedrigwasser oder 
hoher Flusswassertemperatur. Im 110 kV-Netz der Netze BW GmbH können 
ebenfalls Transitbeschränkungen entstehen, die einen freien Einsatz der An
lagen nicht mehr zulassen. Soweit ein Betrieb der Anlagen in diesem Fall auf
grund entsprechender Vorschriften unzulässig oder tatsächlich unmöglich ist, 
ist die EnBW für den Zeitraum der Betriebseinschränkung von der Pflicht zur 
Durchführung der Einsatzanforderung nach Ziffer 4.1 befreit. Gleiches gilt für 
Anweisungen der Netze BW gemäß §10 Absatz 5 des Standard
Netznutzungsvertrags der Netze BW GmbH vom 04. März 2015. 

5.5 	 Ist ein Vertragspartner aufgrund höherer Gewalt daran gehindert, seine ver
traglichen Verpflichtungen ganz oder teilweise zu erfüllen, ist er von diesen 
Verpflichtungen befreit, soweit und solange die Fehler und Störungen nicht 
behoben sind. Höhere Gewalt meint ein unbeeinflussbares nicht abwendbares 
Ereignis oder ein Umstand, infolgedessen ein Vertragspartner seine Verpflich
tungen aus diesem Vertrag nicht erfüllen kann, z. B. wegen Krieg, Streik, Aus
sperrung, Naturkatastrophen, Blitzschlag, etc .. Dem von der höheren Gewalt 
betroffenen Vertragspartner entsteht in diesem Fall im Hinblick auf die nicht 
erbrachten oder nicht abgenommenen Leistungen, Lieferungen oder Abnah
men keine Verpflichtung, Schadensersatz zu leisten. Die von höherer Gewalt 
betroffene Vertragspartei hat alle wirtschaftlich zumutbaren Maßnahmen zur 
Wiederherstellung der normalen Durchführung dieser Vereinbarung innerhalb 
der kürzest möglichen Frist zu ergreifen. 

5.6 	 Bei Verfügbarkeits- oder sonstigen Einschränkungen der Anlagen nach Maß
gabe von Ziffer 5.1 - 5.5 wird EnBW die TNG unmittelbar nach Bekanntwerden 
über deren Umfang und voraussichtlicher Dauer benachrichtigen und soweit 
einschlägig nach Ziffer 2.4, 2.5, 2.6 oder 3.3 weiter verfahren. 

5. 7 Bei jeglichen Störungen, die zu einer kurzfristigen Änderung der technischen 
Verfügbarkeit der Anlagen führen, stimmen sich EnBW und TNG zeitnah über 
die Auswirkungen auf die Fahrweise der Anlagen ab. 
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5.8 	 Sollte die EnBW einen Umstand zu vertreten haben, der die EnBW zur Verwei
gerung der Leistung berechtigt, bleibt es der TNG unbenommen, EnBW auf 
Ersatz eines durch die Abweichung von der Einsatzanforderung entstandenen 
Schadens in Anspruch zu nehmen. 

6. 	 Kostenerstattung und Rechnungslegung 

!Wieder-)Herstellung der Betriebsbereitschaft 

6.1 	 TNG erstattet EnBW die nachgewiesenen Kosten zur erstmaligen Herstellung 
der Betriebsbereitschaft zum 06. Juli 2014 und bezüglich etwaiger erneuter 
Herstellungen der Betriebsbereitschaft im Rahmen der jeweiligen Systemre
levanzausweisungen ggfs. ab lnrechnungstellung gemäß Ziffern 2.1, 2.4, 2.5 
und 2.6. Die Höhe der zu erstattenden Kosten sowie weitere Einzelheiten sind 
dem Anhang 5 zu entnehmen. 

6.2 	 Die nachgewiesenen Kosten zur ggf. erforderlichen Wiederherstellung der 
Betriebsbereitschaft gemäß Ziffern 2.4, 2.5 und 2.6 werden durch TNG erstat
tet. Weiteres dazu ist in Anhang 5 geregelt. 

6.3 	 Die Kosten gemäß Ziffer 6.1 und 6.2 werden jeweils nach Abschluss einzelner 
Maßnahmen und Vorliegen sämtlicher Rechnungen bis zum 10. Werktag des 
Folgemonats in Rechnung gestellt. Teilabrechnungen sind quartalsweise 
möglich. Im Einvernehmen zwischen den Vertragspartnern kann davon abge
wichen werden. 

TNG behält sich vor, stichprobenhaft gutachterlich prüfen zu lassen, ob die 
betreffenden Maßnahmen tatsächlich durchgeführt wurden. Die EnBW stellt 
dem Gutachter die erforderlichen Informationen zur Verfügung, gewährt ihm 
Zutritt zu den erforderlichen Räumlichkeiten und unterstützt auch im Übrigen 
bei der Begutachtung. TNG übernimmt alle in diesem Zusammenhang bei 
EnBW entstehenden zusätzlichen Kosten. TNG stellt zudem sicher, dass eine 
entsprechende gutachterliche Prüfung zeitnah nach der jeweiligen durchge
führten Maßnahme erfolgt. 

Vorhaltung der Betriebsbereitschaft 

6.4 	 Für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen gemäß Ziffer 3 zahlt 
TNG an die EnBW einen pauschalen Leistungspreis l..Leistungsvorhaltekosten 
/ operative Fixkosten"] basierend auf dem Jahresabschluss 2013 und abge
stimmt mit der BNetzA. Vom Leistungspreis nicht umfasst sind dabei die in 
Anhang 9 Ziffer 2 aufgezählten Kostenpositionen. Die jeweils aktuelle Höhe 
des Leistungspreises sowie weitere Einzelheiten diesbezüglich sind in Anhang 
5 festgelegt. Im Falle einer Leistungspreisanpassung gemäß Ziffer 6.11 oder 
6.12 wird Anhang 5 und Anhang 9 entsprechend angepasst. 

6.5 	 Der Leistungspreis wird jeweils bis zum 10. Werktag des Folgemonats für den 
vorangegangenen Monat in Rechnung gestellt. 
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Einsätze der Anlagen 

6.6 	 Kosten für Einsätze der Anlagen gemäß Ziffer 4.1 - 4.14 werden von der TNG 
erstattet. Weitere Einzelheiten dazu werden in Anhang 5 geregelt. 

6.7 	 Etwaige Kosten, die im Zusammenhang mit der Verstromung/Verwer tung von 
Restbrennstoffmengen sowie Hilfs- und Zusatzstoffen gemäß Ziffer 4.17 anfal
len, werden der EnBW von der TNG erstattet. Etwaige Erlöse, die ebenfalls 
gemäß Ziffer 4.17 entstehen, werden an die TNG weitergereicht. Die Kostener
stattungspflicht der TNG sowie die Pflicht der EnBW zur Weitergabe der Erlö
se gelten auch, soweit die Restbrennstoffmengen sowie Hilfs- und Zusatzstof
fen erst nach Ende der vertraglich vereinbarten Vertragslaufzeit gemäß Ziffer 
12.1 entsorgt oder anderweitig verwertet werden. Weitere Einzelheiten dazu 
werden in Anhang 5 geregelt. 

6.8 	 Die Ausgleichsenergiekosten, die im Netzreservebilanzkreis der EnBW anfal
len, werden der EnBW von der TNG auf lstkostenbasis erstattet. Erlöse aus 
Ausgleichsenergie werden an die TNG weitergereicht. Weitere Einzelheiten 
dazu werden in Anhang 5 geregelt. 

6.9 	 Kosten, die der EnBW in Erfüllung behördlicher Auflagen gemäß Ziffer 4.21 
entstehen, werden der EnBW von der TNG erstattet. Weitere Einzelheiten dazu 
werden in Anhang 5 geregelt. 

6.10 	 Die anfallenden Kosten werden jeweils zum 10. Werktag des Folgemonats für 
den vorangegangenen Monat in Rechnung gestellt. 

Besonderes Anpassungsrecht 

6.11 Die Bestimmung des Leistungspreises gern. Ziffer 6.4 erfolgte auf Grundlage 
der lstkosten auf Basis des testierten HGB - Jahresabschlusses 2013 der da
maligen EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeugung AG !..Berech
nungsgrundlage 2013"). Für die Anlagen wurde auf dieser Grundlage ein Leis
tungspreis in Höhe von vereinbart. 

Sollten die. tatsächlich entstandenen lstkosten für die Vorhaltung der Be
triebsbereitschaft der Anlagen innerhalb des Vertragsjahres 2014 (06. Juli 
2014 bis 31 . Dezember 2014) in Summe 10% vom zeitanteiligen ltagesscharfl 
Leistungspreis (06. Juli 2014 - 31. Dezember 2014, d.h. 1179 Tage)/[365 Tage)) 
abweichen, wird EnBW die TNG hierüber bis zum 30. Juni 2015 schriftlich un
terrichten. Bei der Berechnung werden auch erstmalig entstandene Kosten 
für Maßnahmen für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft berücksichtigt, die 
nicht von der Berechnungsgrundlage 2013 erfasst wurden, für die Betriebsbe
reitschaft jedoch erforderlich sind (z.B. Personalschulungs-, Entwicklungs
und Weiterbildungsmaßnahmen einschließlich der dafür erforderlichen über
lappenden Stellenbesetzungen]. Im Fall einer entsprechenden Kostenredukti
on ist die TNG, im Fall einer entsprechenden Kostensteigerung ist die EnBW, 
berechtigt, innerhalb von einem Monat nach Mitteilung der EnBW schriftlich 
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eine Anpassung des pauschalen Leistungspreises gern. Ziffer 6.4 zu verlan
gen. 

Die Vertragsparteien werden innerhalb von einem Monat ab Zugang des An
passungsverlangens in Verhandlungen über eine Anpassung des Leistungs
preises eintreten. Die Anpassung des Leistungspreises erfolgt nach Abstim
mung mit der BNetzA und gilt für die weitere Vertragslaufzeit ab der Geltend
machung des Anpassungsverlangens, sofern dieser Leistungspreis nicht nach 
Maßgabe von Ziffer 6.12 angepasst wird. Sollten die bis zum Zeitpunkt des 
Preisanpassungsverlangens entstandenen Kosten im Rahmen des künftigen 
Leistungspreises der Höhe nach keine Berücksichtigung finden, werden diese 
der EnBW durch TNG gesondert erstattet oder der TNG von der EnBW geson
dert zurückgezahlt. Diesbezüglich gelten die Ziffern 6.16 bis 6.20. Können sich 
die Vertragsparteien nicht innerhalb eines Zeitraums von zwei weiteren Mona
ten ab Zugang des Anpassungsverlangens auf die Anpassung einigen, so ist 
jeder Vertragspartner berechtigt, eine entsprechende Anpassung des Leis
tungspreises gerichtlich geltend zu machen. 

Sollten sich Umstände ändern, die für die Ermittlung des Leistungspreises im 
Rahmen dieser Preisanpassungsregelung maßgeblich sind, werden die Ver
tragsparteien innerhalb eines Monats ab Zugang eines Aufforderungsschrei
bens durch eine der Vertragsparteien entsprechende Gespräche aufnehmen 
und sich über die Auswirkungen bzw. das weitere Vorgehen bezüglich der Än
derung des Rechts zur Leistungspreisanpassung nach dieser Ziffer verständi
gen. 

Leistungspreisanpassung 

6.12 	 Mit Ausnahme von Ziffer 6.11 werden die Vertragsparteien eine Anpassung 
des Leistungspreises gemäß Ziffer 6.4 bei einer durch die BNetzA genehmig
ten erneuten Systemrelevanzausweisung in einem neuen Vertrag vornehmen. 
Dabei wird der Leistungspreis einer Prüfung in Abstimmung mit der BNetzA 
unterzogen. In diesem Zusammenhang werden die für die Kalkulation des 
Leistungspreises zu Beginn des Vertrages [06. Juli 2014, 00:00 Uhr) und die 
sich ggfs. nach Ziffer 6.11 im laufe der Vertragslaufzeit bis zum nach Ziffer 
12.1 Abs. 1 S. 2 maßgeblichen Zeitpunkt veränderten bzw. neu hinzugekom
menen Kostenpositionen und deren Veränderungen für die nächste Vertrags
periode betrachtet. 

Bei Vorliegen einer durch die BNetzA genehmigten erneuten Systemrele
vanzausweisung wird bis zur erfolgten Abstimmung des neuen Leistungsprei
ses mit der BNetzA sowie der Bestimmung des Umfangs der Kostenerstattung 
im Übrigen weiterhin der bis dahin in Anhang 5 enthaltene Leistungspreis als 
Abschlagszahlung entrichtet; im Umfang einer damit einhergehenden Ände
rung des Leistungspreises erfolgt nach erfolgter Abstimmung bezüglich der 
Abschlagszahlungen ein Ausgleich über die lstkostenabrechnung. 
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Kostenerstattung für den 12-monatigen Zeitraum ab Stilllegungsanzeige 

6.13 	 Zwischen der EnBW einerseits und der TNG bzw. der BNetzA andererseits ist 
derzeit zum einen der zeitliche Rahmen für die Vergütung der EnBW für die 
Vorhaltung und den Einsatz der Anlagen für Leistungen im Rahmen des § 13a 
EnWG in der Fassung vom 01. August 2014 streitig. EnBW vertritt insofern die 
Auffassung, dass ihr bereits in dem Zeitraum von 12 Monaten ab Mitteilung 
der geplanten Stilllegung ein Anspruch auf Vergütung zusteht. 

Eine Kostenerstattung für den 12-monatigen Zeitraum ab Stilllegungsanzeige 
wird durch den vorliegenden Vertrag nicht ausgeschlossen. EnBW behält sich 
insoweit das Recht vor, die damit zusammenhängenden Ansprüche auch an
derweitig gerichtlich geltend zu machen. 

Kapitalbindungskosten, Absetzungen für Abnutzungen/Werteverzehr, ent
gangene Mieterlöse und Inflationskosten entsprechend dem EnWG in der 
Fassung vom 01. August 2014 

6.14 	 Zwischen der EnBW einerseits und der TNG bzw. der BNetzA andererseits ist 
derzeit zum anderen der Umfang des Vergütungsanspruchs nach dem EnWG 
in der Fassung vom 01. August 2014 insoweit streitig, als EnBW die Ansicht 
vertritt, auch Kapitalbindungskosten, Absetzung für Abnutzun
gen/Werteverzehr, entgangene Mieterlöse und Inflationskosten seien zu ver
güten, während TNG bzw. die BNetzA diese Positionen als nicht umfasst anse
hen. Dieser Vertrag begründet vorbehaltlich einer rechtskräftigen gerichtli 
chen Entscheidung, dass vorgenannte Kosten als von dem Übertragungsnetz
betreiber nach den gesetzlichen Bestimmungen oder Verordnungen dem 
Kraftwerksbetreiber zu erstattende Kosten anzusehen sind, keine entspre
chenden Ansprüche der EnBW. 

EnBW behält sich das Recht vor, gerichtlich feststellen zu lassen, ob und in 
welcher Höhe ihr Kapitalbindungskosten, Absetzung für Abnutzun
gen/Werteverzehr, entgangene Mieterlöse und Inflationskosten zu vergüten 
sind. 

Weitere Kostenerstattung 

6.15 	 Sofern und soweit durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung festge
stellt wird, dass zusätzliche Kosten als von dem Übertragungsnetzbetreiber 
nach den gesetzlichen Bestimmungen oder Verordnungen dem Kraftwerksbe
treiber zu erstattende Kosten anzusehen sind, stimmen die Vertragsparteien 
überein, dass diese Kosten Vertragsbestandteil sind. TNG hat der EnBW die 
entsprechenden und plausibilisierten Kosten zu erstatten. 

Den Vertragsparteien ist bewusst, dass eine vorstehende rechtskräftige ge
richtliche Entscheidung und damit eine Klarstellung zu erstattender Kosten 
erst nach Beendigung dieses Vertrages erfolgen könnte. Daher stimmen die 
Vertragsparteien überein, dass die vorstehenden Kostenerstattungspflichten 
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der TNG als Vertragsbestandteil geltend ggf. nach Ablauf des Vertrages ge
mäß Ziffer 12.1 zu erfüllen sind. 

Kapitalbindungskosten, Absetzungen für Abnutzungen/Werteverzehr, ent
gangene Mieterlöse und Inflationskosten entsprechend dem EnWG in der 
Fassung vom 30. Juli 2016 

6.16 	 Zur Abgeltung der gesetzlichen Ansprüche nach §13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG 
zahlt TNG an die EnBW die entsprechenden gesetzlichen Kapitalbindungskos
ten. Die Höhe der Kapitalbindungskosten sowie weitere Einzelheiten diesbe
züglich sind in Anhang 5 festgelegt. 

6.17 	 Die Kapitalbindungskosten werden jeweils bis zum 10. Werktag des Folgemo
nats für den vorausgegangenen Monat in Rechnung gestellt. 

Beginn der Kostenerstattung 

6.18 	 Zwischen der EnBW einerseits und der TNG andererseits besteht Einigkeit, 
dass die Erstattung aller Kostenpositionen nach § 13c Abs. 3 Nr. 1 bis 4 EnWG 
auf gesetzlicher Basis und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang erfolgen 
soll. Abweichungen von den gesetzlichen Vorgaben, gleich in welche Richtung, 
sollen daher nach dem Willen der Vertragsparteien ausgeschlossen sein. Dies 
vorausgeschickt stimmen die Parteien überein, dass Vergütungsansprüche 
bzw.- verpflichtungen ab Inkrafttreten der Neuregelungen des EnWG zum 
30. Juli 2016 bestehen. EnBW ist dabei der Auffassung, dass die Regelungen 
des Strommarktgesetztes dahingehend auszulegen sind, dass zum Zeitpunkt 
von dessen In-Kraft-Treten bereits laufende Ausweisungszeiträume vollum
fänglich, d.h. im Sinne einer tatbestandlichen Rückanknüpfung/unechten 
Rückwirkung, von der neuen Gesetzeslage umfasst sind und hier mithin prak
tisch ab 11.04.2015 die Vergütungsregelungen i.d.F. des Strommarktgesetzes 
anzuwenden sind. Die Parteien halten insoweit fest, dass die hier getroffenen 
vertraglichen Regelungen unter keinen Umständen als Präjudiz, gleich in wel
che Richtung, zu werten sind und behalten sich eine spätere gerichtliche Klä
rung des konkreten gesetzlichen Anspruchsumfangs und insbesondere des 
Anwendungszeitraums der jeweiligen Gesetzesfassungen ausdrücklich vor. 

Rückerstattung investiver Vorteile 

6.19 	 Zur Abgeltung des gesetzlichen Anspruchs nach § 13c Abs. 4 S. 2 und 3 EnWG 
erstattet EnBW der TNG nach endgültiger Stilllegung der Anlage etwaige 
Restwerte investiver Vorteile aus Erhaltungs- und/oder Betriebsbereitschafts
auslagen. Die diesbezüglichen Einzelheiten sind in Anhang 5 festgelegt. 
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Rechnungsstellung und Fälligkeit 

6.20 	 Rechnungen an die TNG sind unter den Anforderungen eines entsprechenden 
Nachweises i.S.d. Ziffer 6.21 an den zentralen Rechnungseingang der TNG zu 
stellen: 

TransnetBW GmbH 

Zentraler Rechnungseingang 

Postfach 10 13 62 

70012 Stuttgart 


6.21 	 Als Nachweis genügt die Vorlage einer durch einen Dritten an die EnBW ge
stellten Rechnung bzw. der anderweitige Nachweis entsprechender Kosten. 
Für eigens von der EnBW erbrachte Leistungen genügen als Nachweis interne 
Verrechnungsbelege. Sofern die TNG ein berechtigtes Interesse an Nachwei
sen in einer anderen Form oder einem anderen Umfang hat, wird die EnBW 
der TNG auf Nachfrage solche Nachweise zur Verfügung stellen, soweit dies 
für die EnBW nicht unzumutbar ist. 

6.22 	 Rechnungen sind binnen 14 Tagen nach Rechnungseingang fällig. 

6.23 	 Für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen der TNG ist der Zahlungseingang bei 
EnBW maßgeblich. Bei verspätetem Zahlungseingang gelten die gesetzlichen 
Regelungen. 

6.24 	 Oie Rechnungen sind entsprechend den gesetzlichen Regeln des UStG auszu
stellen. Alle abzurechnenden Beträge sind Netto-Beträge. Hinzu kommt die 
gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer. 

Stromsteuer und Energiesteuer 

6.25 	 Die Vertragspartner sind sich einig, dass TNG in seiner Eigenschaft als strom
steuerlicher Erlaubnisinhaber nach § 4 StromStG die von EnBW erzeugte 
elektrische Energie unversteuert übernimmt. Hierfür stellt TNG der EnBW den 
Versorgererlaubnisschein nach § 4 Abs. 2 StromStG zur Verfügung. EnBW ist 
für die stromsteuerliche und energiesteuerliche Eigenverbrauchsbesteuerung 
des Kraftwerksbetriebs verantwortlich. Energiesteuerlicher und stromsteuer
licher Verwender für beim Kraftwerkseinsatz verbrauchte Energieerzeugnisse 
und Strom ist die EnBW. EnBW ist damit der Entlastungsberechtigte gegen
über dem Hauptzollamt für beim Kraftwerksbetrieb eingesetzte Energieträ
ger. Kostenerstattungen des Kraftwerksbetriebs für von EnBW eingesetzte 
Brennstoffe und der Stromeigenbedarf stellen keine strom- und energiesteu
erliche Lieferungen von Energieträgern und Strom von EnBW an TNG dar. 

7. 	 Bereitstellung von Informationen 

Die Vertragsparteien benennen in den Anhängen 7 und 8 Kontaktstellen, die 
an der Umsetzung des vorliegenden Vertrags beteiligt sind. 
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8. 	 Beachtung rechtlicher Vorschriften 

Die Vertragsparteien sind verpflichtet die geltenden rechtlichen Vorschriften 
zu beachten. Dies gilt insbesondere für die Beachtung des Vergaberechts so
wie des sonstigen Wettbewerbsrechts. EnBW behandelt bei Beschaffungsvor
gängen die vertragsgegenständlichen Kraftwerksblöcke prozessablauftech
nisch und organisatorisch nach denselben Maßstäben wie ihre im Markt be
findlichen Kraftwerksanlagen. Insbesondere wird, wie auch bei im Markt be
findlichen Kraftwerksanlagen, der zentrale Einkauf der EnBW in Anspruch ge
nommen. 

9. 	 Haftung 

Die Vertragsparteien haften einander nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

10. 	 Änderung der Verhältnisse 

Die Vertragspartner sind sich darüber einig, dass sie bei wesentlichen Ände
rungen der wirtschaftlichen, technischen oder rechtlichen Verhältnisse [inkl. 
regulatorischer Vorgaben] in Gespräche darüber eintreten werden, ob und ge
gebenenfalls auf welche Weise diese Änderungen eine Modifikation dieses 
Vertrages verlangen. 

11. 	 Gerichtsstand 

Für Rechtsstreitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ver
einbaren die Vertragsparteien als ausschließlichen Gerichtsstand Stuttgart. 

12. 	 Vertragsdauer und -beendigung 

12.1 	 Der Vertrag tritt zum 06. Juli 2014, 00:00 Uhr, in Kraft. Der Vertrag hat eine 
Laufzeit bis zum Ablauf des 30.09.2019, da am 1.10.2018 die Inbetriebnahme 
des Engpassbewirtschaftungsverfahrens zwischen Deutschland und Öster
reich stattgefunden hat [siehe Genehmigungsbescheid zur Ausweisung der 
Systemrelevanz v. 29.03.2017, beigefügt als Anhang 1 al, und Bescheid vom 
6.11.2018 [608-18-0211. Wenn die Anlage nach Ablauf der aktuellen Genehmi
gung der Ausweisung der Anlagen als systemrelevant Gegenstand einer er
neuten genehmigten Systemrelevanzausweisung ist, werden die Parteien den 
Vertrag im bisherigen Sinne bis zum Ende des von der erneuten genehmigten 
Systemrelevanzausweisung umfassten Zeitraums insbesondere unter Be
rücksichtigung der Ziffern 6.1 und 6.12 neu abschließen und ggf. eine Anpas
sung an geänderte Rahmenbedingungen vornehmen. Eine Anpassung von Ver
tragsregelungen erfolgt mit Ausnahme der Ziffern 6.1 und 6.12 grundsätzlich 
nur bei Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. 
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12.2 Unter der Voraussetzung, dass eine Prüfung durch die TNG in Abstimmung 
mit der BNetzA ergibt, dass die Anlagen auch nach Ablauf der derzeitigen Ge
nehmigung der Ausweisung als systemrelevant weiterhin systemrelevant im 
Sinne des §13b Absatz 2 Satz 2, Absatz 5 EnWG sind, wird die TNG schnellst
möglich nach Inkrafttreten dieses Vertrages in Abstimmung mit der BNetzA, 
spätestens jedoch 13 Monate vor Ablauf der vorstehenden derzeitigen Auswei
sung als systemrelevantes Kraftwerk, eine erneute Genehmigung der Auswei
sung der Anlagen als systemrelevant beantragen. 

Diese Ziffer 12.2 gilt für den Fall, dass nur einzelne der vertragsgegenständli
chen Anlagen zukünftig als systemrelevant ausgewiesen werden, nur für diese 
Anlagen entsprechend. 

12.3 Sollte TNG in Erwägung ziehen, die Systemrelevanz erneut auszuweisen, wird 
sie der EnBW frühestmöglich, wenn möglich spätestens 13 Monate vor Ablauf 
des aktuellen Systemrelevanzzeitraums, diese Absicht schriftlich mitteilen. 
Die Vertragsparteien werden in diesem Fall in Gespräche darüber eintreten, 
welche Voraussetzungen für eine erneute Betriebsbereitschaft zu erfüllen wä
ren. 

13. Teilunwirksamkeit, Vertragslücken, Vertragsauslegung 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurch
führbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar wer
den, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die 
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige 
wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielset
zung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen 
bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Best
immungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lücken
haft erweist. 

14. Schriftform 

Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu Ihrer Wirksam
keit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung der Regelung dieses 
Schriftformerfordernisses. 

15. Vertragsausfertigung 

Der Netzreservevertrag wird doppelt ausgefertigt; jeder Vertragspartner er
hält eine Ausfertigung. Die Vertragsparteien stellen der BNetzA eine Kopie 
des Vertrages und eine weitere, untereinander abgestimmte Fassung des Ver
trages zur Verfügung, welche um die Ihrer Ansicht nach bestehenden Be
triebs- und Geschäftsgeheimnisse von sich und Geschäftspartnern geschwärzt 
ist. 
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16. Vertragsanhänge 

Oie folgenden Anhänge sind integraler Bestandteil dieses Vertrags und kön
nen in Abst immung mit der BNetzA bei Bedarf angepasst werden: 

• Anhang 1: 	 Herstellung der Betriebsbereitschaft 

• 	 Anhang 1al: Bescheid der BNetzA betreffend die Genehmigung der Auswei 
sung der Systemrelevanz 

• 	 Anhang 1 bl : Schreiben der BNetzA vom 07.02.2018 „Hinweis für die Übertra
gungsnetzbetreiber bezüglich dem Umgang mit den Kosten der 
Herstellung der Betriebsbereitschaft nach §13c Abs. 1 S. 1 Nr. 
1lit. a EnWG" 

• 	 Anhang 1cl : Schreiben der BNetzA vom 16.11 .2018 „Hinweis bezüglich dem 
Umgang mit Opportunitätskosten nach § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 
EnWG" 

• Anhang 2: 	 Servicelevel 

• Anhang 3: 	 Probestartkonzept 

• Anhang 4: 	 Beschaffungskonzept 

• Anhang 5: 	 Festlegung der Vergütung 

• Anhang 6: 	 Anforderung zu r Einspeisung 

• Anhang 7: 	 Kontaktstellen EnBW 

• Anhang 8: 	 Kontaktstellen TNG 

• Anhang 9: 	 Übersicht der EnBW zu Kostenbestandteilen 

17. Unterschriften 

2<'c5' ,Zy11
Stutt art den.:1.tßf.:.Z.01.7...„.... Karlsruhe, den ...... ..!:.. ... ............................ 


Michael Jesberger 

Netzreserve TNG-EnBW 



Netzreservevertrag MAR GT II , GT III+ OT III - Anhang 1 Seite 1 von 7 

TNG / EnBW 

TRANS/l.fr' BW I OSLOER ~SE 15· • 7170' 73 Sl u1TGART DATUM 
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Anhang 1: Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft 

TR/\NSNET BW 

Aufforderung zur Herstellung der Betriebsbereitschaft der Kraftwerksblöcke 
MAR GT II, MAR GT III und MAR OT III am Standort Marbach 

Sehr geehrter Herr 

am 05.07.2013 hat die EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeugung AG 
(EZG), heute Energie Baden-Württemberg AG (EnBW), gegenüber der Trans
netBW sowie der Bundesnetzagentur die endgültige Stilllegung der Anlagen 
MAR GT II, MAR GT III sowie MAR DT III am Standort Marbach zum 05.07 .2014 
angezeigt. 

Gemäß§13a EnWG (in der zu dem damaligen Zeitpunkt geltenden Fassung) 
hat d ie TransnetBW unverzüglich die Systemrelevanz der Anlagen geprüft und 
am 25.10.2013 die Genehmigung der Ausweisung der Anlagen als syStemrele· 
vent fü r 24 Monate bei der BNetzA beantragt. Am 19.12.2013 wurde dieser An· 
trag positiv beschieden und die Systemrelevanzausweisung für den Zeitraum 
bis zum 05.07.2016 genehmigt. Am 16.06.2015 wurde ein weiterer Antrag auf 
Genehmigung der Ausweisung der Anlagen als systemrelevant bis zum 
31.03.2018 gestellt, welcher von Seiten der BNetzA am 15.09.2015 positiv be
schieden wurde und d ie Systemrelevanzausweisung für den Zeitraum bis zum 
31 .03.2018 genehmigte. 

Am 17. 11 .2016 stellte die T ransnetBW nach erfolgter Systemrelevanzprüfung 
einen erneuten Antrag auf Genehmigung der Ausweisung der Systemrelevanz 
der durch die EnBW zur endgültigen Stilllegung angezeigten Anlagen 

MAR GT II, MAR GT III sowie MAR DT III in Marbach. Hierin wurde die Systemre
levanz bis zum 31.03.2020 beantragt. Dieser Antrag wurde durch d ie BNetzA 
am 29.03.2017 teilweise positiv beschieden und d ie Systemrelevanz für den 
Zeitraum b is zum Ablauf von 12 Monaten ab dem Tag der Inbetriebnahme des 
Engpassbewirtschaftungsverfahrens zwischen Deutschland und Österreich, 
längstens jedoch bis zum Ablauf des 31 .03.2020 genehmigt, im Übrigen jedoch 
abgelehnt. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass, sofern der Weiterbetrieb technisch 
und rechtlich möglich ist, Ihnen gemäß §13b Absatz 5 EnWG die endgültige 
Stilllegung Ihrer Anlage bis zum Ablauf von 12 Monaten ab dem Tag der Inbe
triebnahme des Engpassbewirtschaftungsverfahrens zwischen Deutschland und 
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TRANSNET BW 


Österreich verboten ist, sowie, dass Sie gemäß §13b Absatz 5 EnWG verpflich· 
tet sind, d ie Anlage in einem Zustand zu erhalten, der eine Anforderung zur 
weiteren Vorhaltung oder Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft nach 
§ 13b Absatz 4 EnWG ermöglicht, soweit dies nicht technisch oder rechtlich 
ausgeschlossen ist. 

Vor dem Hintergrund. dass der bestehende „Vertrag über die Bereitstellung 

und den Einsatz der Anlagen Gasturbine II und III sowie Dampfturbine III in Mar· 
bach als Reservekraftwerke - Netzreservevertrag MAR GT 11, GT III + DT Jl l" (im 
Folgenden .Netzreservevertrag MAR") in der aktuellen Fassung zum 31.03.2018 
endet, fordern wir Sie hiermit gemäß§13b Absatz 5 Satz 11 an, die Betriebsbe
reitschaft der Anlagen MAR GT II, MAR GT III sowie MAR DT III in Marbach zum 
01.04.2018 herzustellen bzw. ab diesem Zeitpunkt beizubehalten. 

Betriebsbereitschaft im Sinne dieser Anforderung ist der Zustand der Betriebs· 
bereitschaft. wie er in dem derzeit geltenden Netzreservevertrag MAR geregelt 
ist. Gleiches gilt hinsichtlich der Bereitstellung und des Einsatzes der Anlagen. 

Im Rahmen der entsprechenden Vorschriften des EnWG sowie der NetzResV 

werden d ie Kosten für d ie Herstellung der Betriebsbereitschaft durch d ie Trans
netBW erstattet. 

Zur Klarstellung möchten wirfesthalten, dass wir ungeachtet dieser Anforde
rung anst reben. noch vor cem 01.04.2018 einen Netzreservevertrag mit Gel

tung für den ze;traum vom 0 1.04.2018 bis zum Ablauf von 12 Monaten ab dem 
Tag der Inbetriebnahme des Engpassbewirtschaftungsverfahrens zwischen 
Deutschland und Österreich mit Ihnen zu schließen. 

Bitte informieren Sie uns über d ie Dauer und die Kosten der aufgrund d ieser 
Anforderung erforderlichen Maßnehmen. 
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EnBW 
Eoerg io B•don-Württemberg AG 
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Erforder liche Maßnahmen zur Herstellung und Vorhaltung der Betriebs
bereitschaft von MAR GT II, MAR GT III und MAR DT III am Kraftwerksstandort 
Marbach 
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Wir weisen Sie 1n diesem Zusammenhang darauf hin. dass wir unabr..:ingig von der 
weiteren E:ntw1cklung des Netzreservevertrags praktisch gerwungen sind. filr die 
Planung und Durchführung etwaiger Maßnahmen an den Kraftwerksblöcken alle 
kostenrelevanlen Annahmen bereits vor Veranlassunq dieser Maßnahmen Lu tref
fen und dies spiiler grundsalzlich nicht mehr ruckholbar ist. Wir verstehen Ihre 
Aufforderung zur Aufrechterha ltung der 8etncbsherc1tschat1 auf gegenwärtigem 
Niveau daher als u11abhäny1g von etwaigen späteren venraglichen Regel ungen 
bereits 1et2t als rechtsverbindlich 1.S.d. gesetzlichen Regelungen des § 13 Abs. (51 
5. 11. 2. Alt . 1m Zusammenspiel mit § 13c Abs. !'1 l EnWG soweit auch der Zei traum 
nach Auslauf des aktuellen Netzreservevert rags betroffen ist. Eirie insoweit ub
we1chende spätere vertragliche Regelung kommt c1am1t nach unserem Verstand· 
nis nicht mehr in Betracht bz•11. würde eine selbstantlige vertragliche Kostenr~e

lung ertordertich machen, uber die alle bereits ausgPloste Kosten aur.utangen 
wären. 

Wir erinnern außerdem daran. dass wir die aufgeführ ten Maßnahmen aufgrund 
unserer ausgewiesenen, umfassenden Erfahrungen 1m Betneb von Kra ftwerken. 
sowohl allgemein al~ auch speziell der hier gegenstandlichen Blöcke. !Ur notwen· 
dig i.S.d. § 13c Abs 1S. 1 l nWG erachten sowie deren Dauer und Kosten großten
leils nicht oder nur sehr bedingt von uns beeinflussbar sind und quall filie r te 
Schatzungen darstPllen. sich praktische Ahwe1ch11ngen aber ergeben könnten. Wir 
werden Ihnen die genannten MarJnahmen bei Beddrf ge111e näher erläutern. Für 
die Durchführung der beschriebenen Maßnahmen 1m Zusammenhang mit der 
l lersl ellung !.nd Vorhaltung der Betriebsbereitschaft bitten wir h<iflich um eine 
rechtsverbindliche Bestat1gung der Übernahme der damit emhergehenden und 
von uns nachgewiesenen Kosten dem Grunde nach Oie Hohe dieser. zuscilzhch zu 
den noch zu ermi ttelnden Leistungsvorhalte und Kapitalbindungskosten enlste 
henden Kosten kann erst nach der Ourchruhrung der gesamteP Maßnahmen ab
schließend bezi ffert werden. 

Für die Umsetzung der Maßnahmen haben wir hore1i:. htl i'lteral den 7e1traum vom 
04 {)9 2018 - 01.10.:?018 abgestimmt. 

Über Ihre zeitnahe Rockmeldung freuen wir uns 

Freundliche Gruße 

i.V. Konrad Ebert i.A. Dr. Andreas Kräuter 

Anlage 
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EnBW 
Energie Baden-Wiirttemberg AG 

--En!3W 

Anhang 1 
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Erstmalige Herstellung der Betriebsbereitschaft und Servicelevel 

Mit Schreiben vom 19. Dezember 2013 wurden der EnBW seitens der TNG Anforde
rungen an die An lagen in Marbach mitgeteilt, die für eine Betriebsbereitschaft zu 
erfüllen sind (..Service-Level"]. 

TR 

EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeu

gung AG 

Herrn 

Uchtenbergstraße 23 
74076 Heilbronn 

Bet reff: Anforderungen der TransnetBW·Systemführung on dos potentielle 
Reservekraftwerl1 Marbach 

Sehr geehrter Herr 

anbei die konkretisierten Anforderungen der TransnetBW-S}">temführung an 

das potentielle Reservekraftwerk Marb ach. Die Anforderungen wurden vorab 

Im Kreis der deutschen Übertragungsnetzbetreiber grundsät?lich abgestimmt 

und an die Speiifika des Kraftwerks, die im Rahmen des Treffens am 22.11 .2013 
vorgestelltwurden. angepasst. 

Gerne möchten wir Ihrem Vorschlag fur das Servicelevel 2 folgen und d ies wie 

bereits angekünd ig~ nach Möglichkeit, auf einen Servicelevel 2 PLUS erweitern. 

Ein satzbereitsch~fl (inklusive An· und Abfohrze11) im Servicelevel 2: 

• GT II 77 MW Mo · So 00:00 - 24:00 

GT II I 85 MW Mo- So 00:00 • 24:00 

DT MAR III 262 MW Mo - Fr 14,ll Stunden (im Zeitraum OS:llS · 21 :45 
Uhr) 

Für die Darnpfl„rbine DT III würdeo wir geme zusätzlich auf eine Rufbereitschalt 

zurückgreifen. mit der das vorgeschlagene Zeitfenster fur den Ze itraum einer 
Woche pro MonaVOuartal auf Mo·So 00:00·24:00 erweitert werden kan!l. Na

türlich ist uns hier an einer Lösung gelegen, d ie für alle Beteiligten tragb<Jr ist. 

Bislang zeigen die Bedarfsanalysen der Übenragungsnetzbetreiber keinen 

Bedarf für den Einsatz von Reservekraftwerken im Sommerhalbjahr. Eine Option 

mit der die DT MAR III auch im Sommerhalbjahr gemäß den Winteranforderun· 

gen gefahren werden kann, sollte im Vertrag vorgesehen werden, da hier Auf· 

NSNETBW 
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grund von Lerneffekten im Rahmen der Bedarfsanalysen und Änderungen an 
Netz und Kraftwerkspark in den kommenden Jahren ein Bedarf entstehen kann. 

Grundsätzlich sollten Probestarts in einer Regelmäßigkeit und in einem Umfang 
durchgeführt werden, mit dem die Einsatzfähigkeit des Kraftwerks im Winter 
sichergestellt ist. Probestarts und Kraftwerksfahrten zur Persona lausbildung 
sind aus unserer Sicht ebenfalls betrieblich notwendig. Dazu kommen wir gerne 
auf das von Ihnen im Oktober 2012 skizzierte Konzept zurück, das um den letz
ten Gesichtspunkt zu erweitern ist. 

Bezüglich d es Zeitraums einer Kontrahierung als Reservekraftwerk können wir 
ab Apri l 2014 nach Abschluss der aktuellen Bedarfsanalysen nähere Angaben 

· machen. Die Ergebnisse d er letzten Bedarfsanalysen deuten jedoch bereits 
darauf hin, dass auch im Winter 201712018 Bedarf an Reserveleistung besteht. 

Für weitere Klärung der noch offenen Punkte können wir gerne ein gemeinsa

mes Telefonat ansetzen. 
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Anhang 1a: Bescheid der BNetzA betreffend die Genehmigung der Ausweisung der 
Systemrelevanz

*1Bundesnetzagentur 

Ounc:c1f\etza; cntur • Podat„ !JO Ot • S11CS ll 'Cnn 

Zustellung gegen Empfangsbekenntnis 

TransnetBW GmbH 

Pariser Platz/Osloer Straße 15-17 
7_0173 Stullgart 

Ihr Zecnen. Illre Nllchnclit • om Mein Zeichen. meine Nocn11cllt vom Bonn 

29.03.201717.11.2016 608-16-012 
608e 

2 (02 281 

Genehmigungsbescheid der Bundesnetzagentur gemäß§ 13b Abs. 5 EnWG zur System

relevanzauswelsung von Kraftwerksblöcken In Marbach und Walhelm 

A ktenzeichen: 608-1 6·012 

In dem Verwaltungsverfahren 

gegenüber der 

TransnetBW GmbH. Pariser PlatzJOsloer Straße 15- 17. 70173 Stuttgart 

- Antragsteilerin 

wegen 

ihres Antrags auf Genehmigung der Systemrelevanzausweisung von Kraftwerksblöcken 1n Mar

bach und Walheim 

hat die Bundesnetzagentur für Elek1nz.1tät, Gas. Telekommunikation. Post und Eisenbahnen, 

Tulpenfeld 4. 53113 Bonn 

am 29 .03 2017 entschieden. 

Su„cus11ac11~9"1„· ,..,. l>1~raJ1. ;J..."'ll„ i.. l.t:t -<.t'";:to,:ft'"':J.•~ 
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Auf Antrag der Antragstelle r1r wi rd die Ausweis ung der Syste mrelevan;: :Jer von :::er EnBW 

Energie Baden-Württembe rg AG oet riebenen Kraftwerksblöcke 

Dampfkraftwerk Marbacl1 am Neckar Marbac:1 II GT (8NA064 7) 

Dampfkraftwerk Marbacl1 am Neckar. Marbach III GT (solo.1(BNA0648 ) 

Dampfkraftwerk Marbach am Neckar Marbach III DT {BNA0649) 

Kraftwerk Walhe1m. WAL. 1 (BNA 1005) 

Kraftwerk Walhe1m WAL 2 (BNA 006) 

bis zum Ablauf von 12 Monaten ao dem Tag der Inbetriebnahme des Engpassbewirtscnaftu gs

verfahrens zwischen Deutsc land und Österre ich genehmigt . längstens jedoch bis zum Ab:awf 

des 31 . März 2020 1 Üb 1gen w ir der Antrag abgelehnt 

Gründe: 

1. 

Mil Schrei be. vo 05 07 2013 zeig e d e Reell svorga gerir er EnBW Energ e Baden

W l.i rttemberg AG - aie EnBW Erneuerbare L d Konve ntione 1e Erzeugu. 19 AG - ( " Fo.ge""der . 

Er.BW) gegenüber der Bu ndes etzagen ur sowie gegenüber der Antragsl el~enn an dass d.e 

nachstehe den A lagen an en San orte rv a bac nd W alheim zum 05 07 20 14 orine Ko 

serv1erungsmaßnahmen a Lßer Betrieb genommen ;,verden so le n 

77.4 
GT 


Neckar 


Dampfkraftwer 
Marbach II I 

~a rbac am VI nera löl rod k e 85,0 
T (soo) 

Necka 
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\llarbac III 

BNA0649 Ma ba h a1 M1reralöl ro j ukte 262 0 
· r 

Neckar 

BNA1005 WAL 1 
Walre:"l 

K aftwerk 
BNA1006 WA. 2 te.nkr nie 148.0 

Dampfkraftwerk 

Marbacit am Mineralöl produkte 
Marbach II 

Nettonennlelatung 

(elelctrtech) In 

laut KW-Ula der 

BNetzA 
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von ihr vorgenommene Systern relevanzausweisung der vorstehenden Erzeugungsanlagen der 

EnBW fur die Dauer von 24 Monaten zu genehmigen Die Bundesnetzagentur genehmigte auf 

diesen Antrag hin rrn t Bescheid vom 19 12.2013 (Az.. 608-12-003) die Systemrelevanzauswe1

su11g der vorbezeichneten Anlagen in Marbach und Walheim für die Dauer von 24 Monaten. 

Mit Schreiben vom 15 06 2015 zeigte die Antragstelle r;n an. die genannten Anlagen erneut für 

einen Zeitraum von 24 Monaten als systemrelevant ausgewiesen zu haben und beantragte, die 

Genehmigung dieser wiederholten Ausweisung . Hierauf erging am 15.09.2015 ein Bescheid der 

Bundesnetzagentur (Az : 608-15-011 ). in dem die Ausweisung fü r den Zeitraum vorn 06.07 .2015 

bis zum 31 .03.2018 genehmigt wurde. 

Mit zwei Schre iben vom 17.11.2016 eingegangen am selben Tag zeigte die Antragstellerin an . 

die Systemrelevanzausweisungen de ge annte Anlage bis zum 31 .03.2020 erneut verlängert 

zu haben und beantragte die Genehmigung dieser Ausweisungsentscheidungen 

Mit Schreiben vom 20.01.2017 hat die Bur desnetzagentu der Antragstellerin mitgeteilt. dass 

der An trag erst ach Vorliegen der Sys ema alysen gep üft nd beschieden werden könne Sie 

bat die Antragste llerin vorsorg Ech. ei e Verlängeru ,g der F ist nach § 13b Abs 5 Satz 6 Nr. 1 

E WG z z stimmen 

Die Antragstellerin hat da a· f in mit Sehre en vom 5 02 2017 eine Verlangerung der Frisl bis 

zum 31 .03 2017 zugestimmt 

rne Bundesnetzagentur gab mit Sehr~tb n vo 8. 3.2 17 er EnBW Geiegenhe1t, z vo. lie

ge1den Ge1ehrn1gungsverfa .ren S!ell J ~ zu e ,.,.,e •..nsbesondere zu r geplan.en En scr e;

durig der Bundesnetzagen t T der ."-n ra o·s zum Ablauf vo 12 Mon aten 3b ern Tag der lnbe

tr eb ahme des Engpassbewrrtsc: af ur gsver a'lreri zw1 cnen eutschla .d '.md Oste rre1c 

längstens jed::ich bis zu n Ao.a f des - 1 Marz 2020 zu ge eh ~ 1ge n . Mit Schreiben vom 

17.03.2 17 te il te d'e E11BW mt. d:e i:1 der ceaos cht1gte '1 Ger ehmigu .gsentsche1dung zum 

AusdrJck kon-mende Ver~nüpfi_.l".g Z\-v isc i er c.e rr ze it 1cr,e~, Ao1auf der ystemrelevanzauswe;

s,:ngsge m1 u L,nd de E:nfu ·u _ des ge :a te Ergoas s ar agementverfa..rens zw1

sc. en OeJtschlan d und O sterre1c· r 1c. ·I 11ac ·Vollz e"e zu kenne„ E BW beg·urdete d·es da

1111! da s 1m Janua r 20 17 e:re Wetter- u c c 1ns:Je·sekoristellat•or· vo··ge1ege n haoe die zu ewe · 

Ge"ährd ur'(; de1Syste11 s!ab1litat des Ube11ra; :igsnet:.::es fu•'irte J1e ai..ch ein ex st1erences 

Engpass:n ariagemeritverfahre ar der deu·sc!"1- österre :c1 1scher. Grerze " icl1 hätte ve hindern 

<:öMe r Es bestehe e11" e:genstanc1ges Gefa1rcungsszer a·10 für d;e Netzstaoi 'itat das die Ve-

fugba rke1t 11:-ir samtl 1cheri Kraft>N'Hker II' Sl.!<ldeLtscllland ,3 rforcier11cl1 mache . ZLdem betcrite 
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und -genehm1gungen ;nform1ert zu werden und ein konkretes Datum genannt zu bekommen, 

von dem an das Netzreservekraflwerk endgültig nicht mehr systernrelevant sei und dessen Be

lrieb endgul!ig eingestellt werden konne .. Diese lnfmmationen seien eriorderlich, um dem Unter· 

nehmen und insbesondere auch der eigenen Belegschaft hinreichende Planungssicherheit zu 

verschaffen. Abschließend erklärt EnBW in seiner Stellungnahme, dass die von der Bundes

netzagentur in Aussicht gestellte Genehmigungsentscheidung trotz des ggf kürzer ausfallenden 

Genehmigungszeitraums als von der Antragstellerin beantragt, der EnBW vorerst hinreichende 

Planungssicherheit zum Weiterbetneb der Kraftwerksblöcke in Marbach und Walheim gebe 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen. 

II. 

Dem Antrag auf Genehmigung der Ausweisung der benannten Kraftvverksblöcke in Marbach und 

Walheim als systemrelevante Anlagen ist bis zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Einführung 

eines Engpassmanagementverfahrens an der deutsch-österre1ch1schen Grenze (im Folgenden. 

EPM DE-AT) zuzüglich einer Übergangsfrist von 12 Monaten stattzugeben. Insoweit ist der An

trag zulässig und begründet Im Übrigen ist er unbegründet 

Die Antragstellerin ist als systemverantvvortlicher Übertragungsnetzbetreiber antragsbefugt. 

Die benannten Anlagen wurden in der Vergangenheit von der Antragstellerin bereits zweimal als 

systemrelevant ausgewiesen Diese Ausweisungen wurden von der Bundesnetzagentur 1ewe1ls 

genehmigt, zuletzt mit Bescheid vom 15.09 2015 Der systemverantwortlichen Übertragungs

netzbetreiber hat fur die Zeit die sich an einen aktuell genehmigten Zeitraum anschließt zu prü

fen, ob eine Anlage auch zukünftig systemrelevant ist Ergibt die Prüfung, dass eine uber den 

aktuell genehmigten Zeitraum hinausgehende Systemrelevanz der Anlage besteh! hat der 

Übertragungsnetzbetreiber eine entsprechende Systemrelevanz entsprechend auszuweisen und 

einen Antrag auf der ver!angerten Ausweisung der fur den kunf

tigen zu stelien Denn ohne eine erneute bzw der 

Systemrelevanzauswe1sung stunde dem Ubertragungsnetzbetre1ber eine nach Ablauf 

aer a!<tuellen dem 31.032018, 

13b Abs 5 S 11 1Vm 3b Abs 4 S 1Vm § 3a Abs 1 En\NG nicht mehr zur 

Die Slfld 

Ans 2 Satz 

wenn 1t1re mit hinreichender Wahrschemi1chke1! zu einer nicht unerheblichen Gefäh 

Satz 2 

des 

nicht durch andere angemessene Maßnahmen 
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a) Eine Gefährdung der Sicherhe;t uno Zuverlässigkeit des Elek!r1zi tätsversorgungssysterns l;egt 

gemäß § 13d Abs 1 EnWG und § 2 Abs 2 Satz 1 NetzResV vor. wenn örtliche Ausfälle des 

Übertragungsnetzes oder kurzfristige Netzengpässe drohen oder zu besorgen ist. dass die Hal

tung von Frequenz Spannung oder Stabililat durch die Übertragungsnetzbetreiber nicht im er

forderlichen Maße gewährleistet werden kann. 

Die Antragstellerin begründet ihren Antrag mit dem Bedürfnis . die Blöcke für strombedingte Re

dispalch-Einsätze 1m Starkwind-Starklas -Szenario sowie in Starklastze1ten mit geringer Erzeu

gung aus Erneuerbaren Energien zu benötigen. Zur Überzeugung der Bundesnetzagentur hat 

die Antragstellerin dargelegt. dass die verfahrensgegenständlichen Anlagen zum Zwecke des 

strombedingten Redispatch-Einsatzes in Situationen mit starker Windeinspeisung und gleichze i

tig hoher Last (_Starkw·nd-Starklast-Situationen") zumindest bis zum Start des EPM DE-AT be 

ötigt werden . dessen geplanter Bet iebsbegin der 03.07 .2018 ist Die Übertragungsnetzbe

treiber haben der Bundesnetzage tu am 24.02.2017 die gemäß § 3 Abs . 2 NetzResV zur Er

mittlung des Netzrese ebedarfs z erstellende Systemanalyse vorgelegt. die das W i te · aib

jahr 20 17/2018 sowie de Ze traum vom 01 04.2018 bis zum 31032019 1.1+2„) zum Gegen

stand hat. A s der Systernana se, d e gemaß § 13b Abs . 2 S. 3 EnWG zur Begrundung der 

System elevanz von z r Stillleg g a gezeigter K aftwerke herangezoge werden soll. geht 

ach entsprec e der Übe p „ fung durch die Bur.desnetzagentur zutreffend hervor. dass die 

A tage in Marbac d Wa lhe1m Jede falls e Stu de m t em öc ste Redispatc bedarf 

inne alb des Betrachtu gsze·tra ms t+2 , einer Starwi d-Starklast-Situation . vo de Übertra 

gungsnetzbetreibern z m Red1spatc oc gefahren und damit zur Gewahrle1stung der Sys

emstabilitat benötigt wiro . Z diesem Ergebr is komme die Übertrag ungsnetzbetreiber u er 

Zugrundelegu g eines gemei sa e de• tsch- sterre·ch ischen Marktgebie s. 

b) Die endg ültige Stil l egung er Kraftw erk.sblocl<e in Marbach und Walhe1m würde mre1

chende Wahrsc ein !• kei1 Z L e r e· . icht L er ebl1cher Ge ährdung der Sicher. e:t Jnd Zuver

lassigke1! des Elektnz tatsver orgur.gssystems 1111 Sinne des § 13b Abs . 2 Saiz 2 EnV\IG führen 

Ma sta für die Be...,rte1I ng der Er' .eblic ke1! der Gefah:d .gslage ist gemaß § 2 Abs . 2 Satz 2 

N tzResV de- Er' alt cer Systemsteher eit i.,nter Ber cksichtigt.ing der a1°erkannten Regelr. der 

· · ~chn1k tur den sicheren Netz: et 1eb ;m S n, e vor. § 49 Abs. 1 Satz 2 E:iWG . 

Zu den 3 1i g e 111e 1:1 311 e rkaT1 le r ~ege fn der Te c l1 11 1k rr S ·nne des § 49 Abs 1 SalL 2 F r' l/l/G zan

len sa rn tl ;cne <ec·1nisct-.en Regeir die ·Jon je ~ Mehrhei t der Fac :1 eute als al<.t eil nc1;ig a1er

ka nnt werden unc de sicr· ..: ·„Jder" bereits 1n der Praxis bewä'1rt habe n Ac1s dern Kap tel A („N -1 

Secur ty Pri 1c12le (operational p!anni ng and 'ea time operation)' ) des UC TE peration H3 no
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book, das sich ENTSO-E zu Eigen gemacht hat, ergeben sich die insoweit maßgeblichen allge

mein anerkannten Regeln der Technik des sicheren Netzbetriebs ' 

c) Die Antragstellenn nimmt mit ihrer Systemrelevanzausweisung zu Recht an, dass die endgül

tigen Stilllegungen der verfahrensgegenständlichen Kraftwerksblöcke in Marbach und Walheim 

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einer nicht unerhebHchen Gefährdung oder Störung der 

Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems führen 

Die Vorschrift des § 13b EnWG verlangt nicht, dass ein als „sicher' feststehender Kausalzu

sammenhang zwischen der stllilegungsbedingten Nichtverfügbarkeit der betreffenden Erzeu

gungseinheiten und der Beeinträchtigung des sicheren und zuverlässigen Betriebs des Übertra

gungsnetzes vorliegen muss, Es reicht vielmehr aus wenn die Nichtverfügbarkeit mit hinrei

chender Wahrscheinlichkeit zu einer Beeinträchtigung des sicheren und zuverlässigen Netzbe

triebs führt Vor dem Hintergrund des überragenden öffentlichen Interesses an der gesicherten 

Elektrizitätsversorgung von Bürgem Unternehmen und staatlichen Einrichtungen ist es vorlie

gend nicht geboten übermäßige Anforderungen an das Maß der Emtrittswahrschemlichke1t zu 

stellen. 

Anfasslich der Systemrelevanzprüfung war die Antragstellerin daher gehalten einen entspre

chend vorsichtigen Maßstab anzulegen. Gemäß der ordnungsrechtlichen .je-desto-Formel" 

hängt die rechtltch noch akzeptable Schadenseintrtttswahrscheinhchke1t vom möglichen Scha

densumfang ab Dementsprechend ist bei denkbaren Kausalverlaufen mit potentiell großen 

Schäden eine geringere Eintnttswahrschemlichke1t zu verlangen als bei Ursachenverkettungen 

mit potentiell begrenztem Schadensausmaß. An die Wahrschemlichke1t des Schadenseintritts 

smd mithin umso geringere Anforderungen zu stellen. Je großer der zu erwartende Schaden und 

je ranghöher das vom Gesetz geschützte Schutzgut sind. Diesem Maßstab ;st die AntragsteHerir 

bei ihrer Systemrelevanzauswe1sung der Aniagen in Marbach und Walheim gerecht geworden 

Gemessen an dem volksw1rtschaftlichen Schaden emes unkontrolilerte'1 flachendeckenden 

Stromausfalls und den dabei drohenden Personen- und Sachschaden hat die Antragstellerin mit 

der Annahme der Systemrelevanz der verfahrensgegenstandlichen fur strombedingte 

Redispatch-Einsatze einen zu beanstandenden Maßstab an die Wahrschemlichke1t des 

Gefahrenemtritts 

die Lasl 

gennge; dahms!e~ 
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ruhenden Systemanalyse der Übertragungsnetzbetreiber vorn 24 02 2017 ergibt d:e insoweit 

auch von der Bundesnetzagentur geprüft worden ist 

Dies gilt Jedenfalls bis zur Einf hrung des EPM DE-AT zuzüglich einer hieran anschließenden 

Einschwingphase Ob auch nach Einführung des Engpassmangements die Systemrelevanz der 

Kraftwerksblocke gegeben sein wird _ ist aus Sicht der Bundesnetzagentur noch nicht nachge

wiesen. Es bedarf daher zunächst weiterer Analysen der Übertragungsnetzbetreiber. Die Bun

desnetzagentur geht davon aus, dass die Antragstellerin gemeinsam m:t den anderen Übertra

gungsnetzbetreiber entsprechende Untersuchungen durchführen wird . Für den Fall. dass eine 

Systemrelevanz der Anlage dargetan wi rd, ist die Antragstellerin gehalten. die en sprechende 

Ausweisu g gegenüber dem Kraftwerksbetreiber zu erlassen und bei der Bundesnetzagentur 

zur Genehmigung vorz legen. 

In diesem Z sammen ang ist die in den Anhörungsschreiben der Drittbetroffe en erhobene 

Forde ng z· rückzu veisen. wonac die Bundesnetzagentur ein konkre es Dat• m bestim e 

soll. ab dem (erne te) Syste re evanzausweisungen und -genehmigungen endgü tig ic t mehr 

erfo lgen dürfen, also die Regelungen der§§ 13b ff. EnWG künftig überhaupt nicht mehr zur An

wendur.g kommen. Die Drittbetroffenen machen geltend. dass sie im In e esse i rer u terneh

merischen Plan ngssicherheit ei verbi dliches Datum benötigen vo de an Stil legungsun

ersagungen ich! meh erfolge dürfen 

Jedoch ist weder in den §§ 13b ff E VVG noch der NetzResV rst ein derartiges Enddatu , fest

ge'egt ab dem ie Stilllegungsverbotsregelungen nicht mehr ge.ten Ebe fa i:s fe 1 es an ei e r 

Ermäc tig u g der BNetzA oder der zustä digen Übertragu gsnetzbe eibe . se'bst ei dera rti 

ges E .dda: bestimmen zu dGrfe . Im Gege1 tei. sind durch die Noveiller g des EnWG 1m 

Rahmen des sog. Str m arktgesetzes die §§ 13b ff - anders als noc 1. de Vor ä .gerrege

iu gen des a te EnWG - :cht mehr in 1h·er zeitlichen Geltu. g be nstet worden U abhang g 

hiervon st es g e; ch voh! weiterhin zuläss ig ei e Systemreievanza 1S\ ersungsge, e; n igung m 't 

e:ner Nebenbest1 1mv 1g z J versehen Wenn der Ubertrag ungsr etzbetre i· er fests eilt . ua ss nach 

Au ia ~Jf de r Genenrn gung d.e Sys em relevanz fortoestel1t, l1at er das en sprec, ende Kraftw'e r k 

er11eut als systemrelevanl auszuw<:; iser; und oe1 ·e - B ndesnetzage tur zt bea 1t agen. diese 

Auswets'-1ng L genehnrgen. 

4 a h § ·1 Jb .A.:.s 5 Satz b t:11WG ist die Au sweisung riuf der Um fang der Ai',fa;ie Zll bescfi ran 

-<_en der erfo rderl:c-1 st , rn die Gefa r_r jt 19 abzuwende<1 Die .A.ntragstel eri ·' ci urf e d ie Ausw e i

sung de r Systenire ievanz auf di e gesarnle f'JePn ,eistung der genannte Kraft.ver' sb 'öcke in 

Marbach und l."·lal .e m oez1e·1en_ 
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In zeitlicher Hinsicht ist die Ausweisung der Systemrelevanz durch die Antragstellerin bis zum 

Ablauf von 12 Monaten nach dem Tag der Inbetriebnahme des Engpassbewirischaftungsverfah

rens zwischen Deutschland und Osterre1cl1 zu genehrn1gen 

Nach § 13b Abs 5 Satz 8 EnWG ist die Ausweisung auf den Zeitraum zu beschränken, der er

forderlich ist, um die Gefahrdung abzuwenden 

Der Genehmigungszeitraum für die Systemrelevanzausweisung ist inhaltlich mit der Einführung 

des EPM DE-AT zu verknüpfen Aus der aktuellen Feststellung des Netzreservebedarfs vom 

29.042016 geht hervor, dass der gegenwartige Zustand der bestehenden Transport- und Lei

tungsengpässe bis zum Beginn des EPM DE-AT mit hinreichender Wahrscheinlichkeit fortbe

stehen wird. Entsprechend werden fur diesen Zeitraum auch die ausgewiesenen Kraftwerksblö

cke in Marbach und Wall1eim für den möglicherweise notwendigen Redispatch-Einsatz bereit

stehen müssen, 

Erst mit Einführung des EPM DE-AT wird der Bedarf an strombedingtem Redispatch erheblich 

sinken, womit entsprechend die Systemrelevanz von Netzreservekraftwerken entfallen könnte, 

die nicht mehr zur Bereitstellung von Redispatchleistung benötigt werden. Dieser Umstand ist 1n 

Form einer Beschränkung des Genehmigungszeitraums zu berücksichtigen Die von der Antrag

stellerin begehrte Ausweisungsgenehmigung bis zum 31 03 2020 kann nicht erteilt werden, da 

die Einführung des EPM DE-AT und damit der mögliche Wegfall der Systemrelevanz der Kraft

werksblöcke zeitlich vor dem 31 . 03.2020 eintreten kann Gleichwohl sind bei der Entscheidung 

über die Dauer des Genehmigungszeitraums die Interessen der Drittbetroffenen der EnBW. zu 

wahren Aus Grunden der Rechtsklarheit und Verha!tnismaßigkelt muss vermieden werden, 

der die Drittbetroffene als Verantwortliche des den Anlagen 

beschäftigten Personals nach Einführung des EPM DE-AT dazu gebracht wird, die Anlagen von 

!1eute auf morgen st'll!egen zu müssen Um de' Dnttbetroffenen und :hren Beschäftigten ein 

hinreichendes Maß an Planungss1ct1erhe1t zu ist ein zeitlicher Vorlauf von 12 Mona

ten vor dem Genehmigungsende der "'"'""''n'"' einzuräumen Oie Bestimm· 

barkeit des Datums an dem die wird dadurch 

steilt dass die Vorlauffnst nach 12 Monaten ab dem der lnbetnebnahrne des EPM DE-AT 

ablauft 

dem 15 09 

des atJS 

608-1 1 04 20 um 00 

Uhr 
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6 	 Soweit die ausgewiesenen Anlagen systemrelevant s.nd, ist der Antrag zu genehmigen E'n 

Ermessen kommt der Bundesnetzagentur insoweit nicht zu. 

III. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen d'.ese Entscheidung kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung dieser 

Entscheidung Beschwerde eingelegt werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetz

agentur für Elektrizität. Gas. Telekommunikation. Post und Eisenbahnen (Hausanschrift : Tulpen

feld 4. 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn d·e Beschwerde innerhalb dieser Frist bei 

dem Ober andesgericht Düsseldorf (Hausanschrift Cecilienallee 3 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt e inen Mo

nat. Sie beg'nnt mit der Einlegung der Beschwerde u1d kan'l auf Antrag von dem oder der Vor

si tzenden des Besc~werdegerichts verlängert werden Die Beschwerdebegründung muss die 

Erklärung, mwrewe t diese Entscheidung angefochten und ihre Abanderung oder Aufhebung 

beantragt wird. und die Angabe der Tatsachen und 8e1o1.eis11 tief a1.J die sicn die Beschwerde 

stutzt entha'ten Die Beschwerdes::hnft und Beschwerdebegr.indung müssen durch e1'len 

Rechtsanwalt unterzeichnet sein 

D e BeschNerde nat ke·ne aufs:::hieoende Wirkung (§ 76 Abs 1 EnWG) 

Bon:i den 

29 03 2017 

Ach,,., Zer·es 


{Aote:lungsie1ter C:ner;;rereg i.:11e f'Jng) 
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Anhang 1 b: Schreiben BNetzA „ 4-Stufenmodell" 

1""' '""""''"' ' 
·. " .1n : .~. · 1 111 1 ~ 

. ·' ~ I ·\ : •· 

Beschlusskammer 8 

Hinweis für Übertragungsnetzbetreiber bezüglich dem Umgang mit den Kosten der 
Herstellung der Betriebsbereitschaft nach§ 13c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 lit. a EnWG 

u !9 Bildung fl!'H NP. ,;aes\:!rve und der ~ tnsalz •Jen Enecgieerze g ngsant gen crlo l ge ä ß 

§ 13d Abs 3 S 1 EnWG ri uf Grun(llage vo Verträ die in Abstmm ng ! ,j er Bu des

'letzagen~ur nach Maßgabe r Besti l ungP.n der e1.aeserveve1 rd ung (• elzResV > zwt·· 

sch n dem A lage betreiber nrl dem Übertrag.mgsnetzbetre'ber (U B) zusc ließen si 

l s1ehe a 1ct §§ .A.b;; 2 5 Abs. 1 NetzResV ). In diese V . r!:ige i:,r g'°nn;:iß § n Ab. 2 S 

N~tzRosV msbesor eiere de Ur:1fang der Koste ers~athmg „, die utzu g er An aqe im 

Ra tzroserv fesl zulegen 

Irr ah. e der Abs!im ·ng von etzreservc:iverlr n b bsic h d Bu esne zagentur 

sK:h 1>e1 der rüfung der Nachweis ühru g hin..,ic tldl r Kost de Her te'. l:.ir g de Be

_bshP.r .; ~cha . at G l nd der ted 11e1se omplexe tech sehe und zeitl ich drängend1rn 

ragestet:u gen e sprechend de nachfolgenden H' >eise zu ema.te 

Betriebsbcroilschaftsauslag n 

er den Btl r1ebsb€re1tschaftsaus lagen handoil es s:ch um die ur ie Herste.lung ncJ diP. 

orhallung der Bel! .hs 1f!re1 sc.: iet ft :iolwendigen Auslagen Zu diesen zahlen z meinen d ie 

emmaltgcn Ko n für di H r t llu g dflr Afl l riebsbere:b,_:höft (Herslel ungs osten ) u d zum 

dnderen d !e Kosten fü r die f rtla f nd Bernithallung der Anlrigen in der t elzreserve ( "i::; 

tunysvcrnci t koste . abzugel en über einen Letstu , gspre1s ) i.:s wird auch in der Bcgrik

du q zur Reservekraf1we ksverardn 1ng deutiich 
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Kosten der Herstellung der Betriebsbereitschaft 

Zu den Kosten der Herstellung der Betriebsbereitschaft nach § 13c Abs. i S 1 Nr 1 III a 

(bei emer angezeigten endgu1t1gen 1\/ m Abs 3 S 1 Nr 2 EnWG zählen alle 

Kosten. die einmalig ab dem Zeitpunkt der Syslemrelevanzauswoisung durch den UNBC an

fallen und dazu dienen. die 111 einen Zusl<md der Betnebsbere1tschaft zu versetzen. 

Dazu zählen brnsp1olswoiso dio Kosten orforderilcher 1mrrnss1onssct1utzrechthcher 

sowie die Kosten der R"'""'r"'' außergewöhnlicher Schaden (§ 13c Abs 1 S 1 Nr 1 ht a 

Hs 2 EnWG) 1m Sinne der Norm sind auch die Kosten. welche fur 1101

wendige Revisionen und zur Bildung eines erforderlichen Vorrates an Roh·, Hilfs- und Be

triebsstoffen anfallen 

Der Anlagenbetreiber kann nur die Erstattung solcher Kosten die ihm gerade 

aufgrund der Vorhaltung in der Netzreserve entstehen(§ 13c Abs S 2, Abs 3 S 1 Nr 2 

EnWG und §§ 6 Abs 1 S 2. 9 Abs 2 S 2 Nr 2 NetzResV) Auf Grund dieses Umstandes ist 

er gehalten eine knstenoplirmerte Beschaffung der erforderhchen durchzufuhren 

Nur eff!Zlente Beschaffungskosten kdnnen durch Fesllegung der Bundesnetzagentur zu ei

der UNB als dauerhBfl rm;h! beein

flussbare Kostenanteile nach§ 13c Abs 5 EnWG 1 V.m § 11 Abs. 2 S 4 und § 32 Abs 1 Nr 

4 AR<:1gV anerkannt werden 

Dementsprechend obliegt es dem anfallende lnslandhaltungsmaß

nahmen, soweit wie moghch und zumutbaL mit dem m den Lmslungsvorhallekosten berück

Personal zu bewerkstelligen 

tragung vom ÜNB zu msialten sind. den Umstanden der un Eiiuellal! vorgenom

menen bzw, vorzunehmenden Maßnahme ab Sofern Magnahmon bisher m1! eigenem Per

sonal durchgeführt worden sind und es sich um Arbeiten des Anlagenteilaustauschs 

oder der Verschle1ßbehebung handelt wird regelmaß1g keine Drittbeauftragung erforderlich 

sein. Hingegen werden Rev1s1onen vom Hersteller durchzuführen sem. sodass 

die entsprechenden Kosten auch separat LU erstatten und sodann auch ref111anzierbar smd. 

Abs i Nr 
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1esc aus clem Gn.wd::;ci!L dt:r .A.us iagener·sia tung '§§ 5 Abs 1 S 2. =· Au<s 2 S. 2 Nr ~ 

·etzReslJ) folgende Kost8nm: 111m1f! 1r19sot; 1teqerihe1t des Ank1genbe'.roibe rs hat auch Kon

s0q11e1v en für etwaige Ersatzbescha ffungen d s An!- ge hel re1bers rsalzanlagente1 e s1 d 

ste ts offiz :en l md '.:iowe1t wie mög lich nie t mit Ne LNlt:: rtc1 otJiHdt=Jrzubesc affen Angesich ts 

erlu ngsfra9en fü den ÜNB ist der Nach weis cf0r 

Notwend igkeit und 'Nirtschafti" 1keil der M;:i f'>riat 1mm 1.: <ir Herstellu ll'g der Betriebsbereit

schaft nach fo lge ndem PnAui gs '.as er zu erbringe n lsog 4 - Sl u!~11- r•...to1. eil) 

Stufe 1 Erforde rli _:he Maßnah1 e'i im Z ~ .c-ge m aß190< Nar..mg uw !nstandt all tmg zm 

Aufrechtcrhaflt ng od er W iederhi:m; tel' g d r Betriebsber schaft s nd b1 zu e!na -, BHtr;:ig 

von 1e ! 0 .000 € mil. don U .istungsyo t alleko 1 n bgego en (Bagate!Jgrenze }. 

Stufe 2 Bei 1aßnahmc ab e :ntor Hohe 110 1 mehr a 1 .0()() €. deren Notwe d1gke1t sich 

A US den Herslellervorgaben ode a s offen !ich-m chll:chen P , (l 8 a 1fgnmd Ir m1ssi

o . sschutzrnd~t:) erg ibl, mu55 er A !age betreiber e . U B led IC die Notwe n 1gkeit 

der faßnahme a grund d r Hern!el e rvor<J<:Ü)e ich f"ech tlict> n Rechtsq ül

len (Z 8 Bescheid der lmm ss1onsschu zbehor häben . 

Sture 3 Bei einer aßnahme. deren 1 ot~ e 1vo rg aben .ter 

öffe!l llich-red l l:che Pflichten vorgegebe sl · nd die n vora ssichtlichcn K sten vo n mehr 

a s rn 000 € und bis zu 100 0 € verbl nd n ist hol r A lagenbe e1ber v U B d 

Fre ·gabe zu Durcn·uhrung der Maß ahme e.n l 1 <h ._;er F 1 m s r UNB d ie Not ven 

digke1 t der 1a . ~nahme dem Grunde und d Umf nq ach sei 1beurte1 n md diese Prü

fung 1 g eignater We ,_, do ment1ere 

Stufe 4. Bei ein r M<i f! na mP., derer Not Je it ic l durch erste ilervorgabe oder 

offe • 1c ec tl1cho Pf 1chtü yorqüg hen sl , t ld <Pr+>n YO et 1 ·sid·tl:d 1e Ko ste 1 über 

1 0 0(' 0 € 1egen . holt de Anlagenbotre1ber c m Fr 19abe z r Durch fuhru ng der 

ur cJ dem nfan. nac: se ihs t hP.1.ne len od r d rch einen Sachverstandrgen be rterlen las. 

sen Safe n de r B s:(;h J;uu entscho1 r:t. j:>: Not·!Jr:n igkP. : ,r Ma~ ahme SP. l h~ 7U be

dchw ·pflicht . 

.Jat.e 1t'. at ::: r <i1 e M;-ii.\nilhmr:: sD 1':i 11 gr; r 1..-n 7U b c ' 1ben Lnd zu i)eurteilen. cl.ass e n sach

1/t:rs dndJ!Jer Dr tl e 111 J1e aqe verselLt "'' d d ot ·1e r:d igkP.1t rl r Mil l.~n ;i h P. z .1 heu rt f"~ 1 1 e. n 

D1; Sach vcrstand·gt: - ~. o:3 teri we ;ll1;;11 fv Jer1UNB LU Jter die f=e stlequnq •:1<t lzb:·mm ~· elzrf: 
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Für alle Stufen gilt; 

Oie vorgenanntem Schwellenwerte durfen rnchl künsthch durch Stückelungen herbeigeführt 

werden. Eme solche Stuckelung fut1rt dazu, dass die entsprechenden Teilbetrage zusam

mengerechnet und dm Schwellenwerte ggf, uberschntten werden, sodass die 1ewe1ls ver· 

meintlich e1nschläg1ge Darlegungs· und Nachwe1serle1chterung nicl1t zum Tragen kommt 

Dnm1t d10 Einhnltung dieses überprüft werden kann, sind der Beschluss

kammer auf Anforderung sarntHche vom ÜNB bzw 11om vor-

Andererseits konncn Gesamthafl vrnnP<.:rn Maßnahmen, jedenfalls solche, 

deren Notwendigkeit sich aus den Herstellervorgaben oder aus öffentlich-rechtlichen Plhch

ten ergibt gesondert bewertet werden Die vom UNB bzw. vom Anlagenbe1re1be1 angefor. 

derten Unterlagen. und sonstige Einzelnachweise sind iewells bis zum 31.08 

des ieweiligen Voriahres t· 1 für das ! mit dem Ist-Kosten-Abgleich der Be

schlusskammer vorzulegen 

Die Einholung einer bloßen Zusage des wonach ar den Restwert der 

mvest1ven Vorteile der entsprechenden Maßnahme zur Herstellung der Belnebsbereitschaft 

nach dem Ende der zuriickernlallen wud. vermsg die vorgenannten abge

stuften Mindestdarfegungs- und Nachwe1sobliegenhe1ten nicht zu ersetzen Em solches Vor

gehen wurde eine gänzlich ungeprüfte Vorauszahlung bedeuten. die 1m bloßen Vertrauen 

auf eme spätere Rückzahlung uberschussiger Beträge erlolgen wurde. Aus regulatonscher 

Sicht wäre dies mit einer rnch! hmnehrnbaren Verlagerung des Prozess- und Insolvenzrisikos 

zu Lasten des Netznutzers verbunden. Im ist der Anlaf1enbetre1ber ohnehin 

lieh z:ur Erstattung des Restwerts der m11est1ven Vorteile verpflichtet. 

Das Stufenmodel! muss in allen Netzreservevertragen verankert werden. soweit es das Ver. 

haltrns des Anlagenbetreibers zum ÜNB betnm Der muss demnach 

mindestens Regelungen zur Stufe 1 enthalten und dem UNB gestatten die notwendigen 

lnformahonen zur 1n der 4 Stufe einem sachverstand1gen Dritten, unter 

Wahrung der notwendigen l/ertraulict1ke1t zur Bewertung zu überlnssen 

Fobruar 
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Anhang 1c: Hinweispapier der BNetzA „Opportunitätskosten" 

*I""""""""''"'" 

Beschlusskammer 8 

Hinweis bezüglich dem Umgang mit den Opportunitätskosten nach 
§ 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG 

Die Bildung der NetzTeserve und der Einsatz von Energieerzeugungsanlagen erfolgt gemäß 
§ 13d Abs. 3 S. 1 EnWG auf Grundlage von Verträgen, die in Abstimmung mit der Bundes
netzagentur nach Maßgabe der Bestimmungen der Netzreserveverordnung (NetzResV) zwi
schen dem Anlagenbetreiber und dem Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) abzuschließen sind 
(siehe auch §§ 1 Abs. 2, 5 Abs. 1 NetzResV). In diesen Verträgen ist gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 
NetzResV insbesondere der Umfang der Kostenerstattung für die Nutzung der Anlage im 
Rahmen der Netzreserve festzulegen. Die nachfolgenden Hinweise dienen der Beschluss
kammer in Bezug auf die praktische Anwendung und Auslegung der Regelungen zu den 
Opportunitätskosten (nach heutigem Erkenntnisstand) zur Vereinfachung der Verwaltungstä
tigkeit im Rahmen der Abstimmung der Netzreserveverträge und gegenüber dem jeweiligen 
ÜNB bei der Prüfung der Nachweisführung im Hinblick auf die Refinanzierbarkeit der Netzre
servekosten über die Netzentgelte: 

Betreiber von Netzreserveanlagen, deren endgültige Stilllegung nach § 13b Abs. 5 S. 1 
EnWG verboten ist, können nach§ 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG im Rahmen ihres Vergü
tungsanspruchs geltend machen: „Opportunitätskosten in Form einer angemessenen Verzin
sung für bestehende Anlagen, wenn und soweit eine verlängerte Kapitalbindung in Form von 
Grundstücken und weiterverwertbaren technischen Anlagen oder Anlagenteilen auf Grund 
der Verpflichtung für die Netzreserve besteht.• 

Vor dem Inkrafttreten des Strommarktgesetzes (BGBI Teil 12016 Nr. 37 v. 29.07.2016, Seite 
1786) sah weder das EnWG noch die Reservekraftwerksverordnung (ResKV) eine Kompen
sation der Anlagenbetreiber für entgangene Opportunitäten vor. Im Gegenteil hatte der Ver
ordnungsgeber in §§ 6 Abs. 1 S. 2, 11 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, 12 Abs. 2 ResKV ausdrücklich klar
gestellt, dass die Netzreserveanlagenbetreiber keine Opportunitätskosten geltend machen 
können. Das Strommarktgesetz hat diese kategorische Ablehnung teilweise revidiert. Nun
mehr können Anlagenbetreiber, denen die endgültige Stilllegung Ihrer Anlagen seitens der 
Bundesnetzagentur verboten wurde, gegenüber dem jeweiligen Betreiber des Übertragungs
netzes einen Anspruch auf Erstattung etwaiger Opportunilätskosten geltend machen, wenn 
eine berücksichtigungsfähige verlängerte Kapitalbindung besteht {Dazu 1.). Soweit eine sol
che berücksichtigungsfähige verlängerte Kapitalbindung gegeben ist, besteht für die damit 
einhergehenden Opportunitätskosten ein Vergütungsanspruch des Anlagenbetreibers in 
Form einer angemessenen Verzinsung im Verzinsungszeitraum (Dazu II.). 

1. Vorliegen einer berücksichtigungsfähigen verlängerten Kapitalbindung 

Der Anspruch ist von vornehereln darauf beschränkt, dass und soweit eine verlängerte Kapi
talbindung in Form von Grundstücken und weiterverwertbaren technischen Anlagen oder 
Anlagenteilen auf Grund der Verpflichtung für die Netzreserve besteht, § 13c Abs. 3 S. 1 
Nr. 4 EnWG. Darüber hinausgehende Opportunitätskompensationsansprüche bestehen nicht 
und sind dementsprechend auch nicht über die Netzentgelte refinanzierbar (siehe auch Be
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gründung zum Strommarktgesetz, BT-Drs. 18/7317, S. 93). Abschreibungen etwa sind daher 
nicht berücksichtlgungsfähig. 

Die gegenständlichen technischen Anlagen, Anlagenteile und Grundstücke müs· 
sen weiterverwertbar sein. 

Dies folgt auch für Grundstücke bereits aus dem Wortlaut in § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG 
und zwar aus der Formulierung „wenn und soweit''. denn wenn ein Grundstock am Markt 
nicht verwertbar ist, besteht auch keine verlängerte Kapitalbindung. Zweck der Norm ist es 
für das in den technischen Anlagen, Anlagenteilen und Grundstücken gebundene Kapital 
eine rnarktangemessene Verzinsung als Ausgleich für die insoweit entgangenen Verwen
dungsmöglichkeiten zu gewähren (vgl. BT-Drs. 18/7317, S. 93). Wenn in Bezug auf ein 
Grundstück keine Verwendungsmöglichkeit entgangen ist, gibt es keinen Ausgleichsgrund. 
Zudem ist die weitere Verwendungsmöglichkeit entscheidend dafür, in welcher Höhe der 
Wert eines Grundstücks für den Zinsanspruch in Ansatz gebracht werden kann, denn nur in
„soweit" kann eine verlängerte Kapitalbildung berücksichtigt werden. 

Technische Anlagen und Anlagenteile, die im Falle einer endgültigen Stilllegung einer Wei
terverwertung überhaupt nicht zugänglich sind, können nicht berücksichtigt werden, da diese 
auch im Falle der sofortigen Stilllegung keinen Wert mehr hätten (vgl. BT-Drs. 18/7317, S. 
93). Weiterverwertbar sind jedenfalls alle technischen Anlagenteile, die nach der endgültigen 
Stilllegung der Anlage ausgebaut und in einer anderen Energieerzeugungsanlage verwendet 
werden können (vgl. BT-Drs. 18/7317, S. 93). Alternativ kann auch die Verschrottung be
rücksichtigt werden, soweit diese eine werthaltige Weiterverwertung darstellt. 

Der Wert der Kapitalbindung ist der Ansatz für die Verzinsung. 

Das gebundene Kapital in den Grundstücken und weiterverwertbaren technischen Anlagen(
teilen) besteht in dem nicht frei verfügbaren Geldbetrag auf Grund der Verpflichtung für die 
Netzreserve. Da der Verkaufswert am Markt das theoretisch generierbare Eigenkapital dar
stellt, welches aufgrund der Bindung in der Netzreserve nicht anderweitig angelegt werden 
kann, ist dieser für alle 3 in der Norm genannten Positionen der maßgebliche Wert als An
satz für die Verzinsung und zwar zu Beginn der Verzinsung. Als zu ersetzende Opportunität 
sind die entgangenen Erträge aus einem etwaigen Einsatz dieses Kapitals zu sehen. Diese 
werden pauschal über den durch die Beschlusskammer ermittelten angemessenen Zins 
(s.u.) errechnet. 

Nachweis der Weiterveiwertbarkeit und des Wertes der Grundstücke und Anla
gen(4eile) 

Die Anlagenbetreiber haben die anspruchsbegründenden Voraussetzungen, hier die Weiter
verwertbarkeit (nicht eine tatsächliche Weiterverwertung) sowie den für die Verzinsung an
zusetzenden Wert der betroffenen technischen Anlagen, Anlagenteile und Grundstücke der 
Höhe nach gegenüber dem jeweiligen Betreiber des Übertragungsnetzes darzulegen und zu 
nachzuweisen. Dies folgt bereits aus den allgemeinen Beweisgrundsätzen, wonach der An
spruchsteller die anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen und zu beweisen hat 
(BGH, Urteil vom 04. Dezember 2012 - VI ZR 378/11 -, Rn. 13, juris; Ahrens in: Ahrens, Der 
Beweis im Zivilprozess, 1. A. 2015, Kapitel 9, § 32, Rn. 32 ff.). Die Ausführung in der Geset
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zesbegründung (BT-Drs. 18/7317, S. 93): .Der Anlagenbetreiber hat die Weiterveiwertbarkeit 
der technischen Anlagenteile nachzuweisen" hat demnach nur klarstellenden Charakter. 

Das Verhältnis zwischen den ÜNB und den Anlagenbetreibern ist ohne Netzreservevertrag 
ein gesetzliches Schuldverhältnis (vgl. § 13c Abs. 1 - Abs. 4, 13d Abs. 3 EnWG) und wird 
mit Abschluss des Netzreservevertrages durch ein vertragliches Schuldverhältnis flankiert 
(vgl. § 13d Abs. 3 EnWG i. V. m. § 1 Abs. 2 S. 1 NetzResV). 

Davon zu trennen ist das Verwaltungsverfahren der ÜNB mit der Bundesnetzagentur nach 
§ 13c Abs. 5 EnWG. In diesem trägt der jeweilige ÜNB die Darlegungs- und Beweislast für 
die Tatsache, dass die geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden und der 
Netzreserve zuzuordnen sind. Dem steht auch nicht der Amtsermittlungsgrundsatz entge
gen. Der Pflicht der Behörde, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklären 
(§ 68 EnWG und § 24 VwVfG) stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegen
über (§ 69 EnWG und § 26 VwVfG); die Mitwirkungslast des Netzbetreibers begrenzt die 
Amtsermittlungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht entscheidungserhebliche 
Tatsachen nicht zu ermitteln, die der Betroffene ihr zu unterbreiten hat (vgl. BGH, Beseht. v. 
03.03.2009, EnVR 79/07, juris, Rn. 21; vgl. BVerwG, Urt. v. 07.11.1986, 8 C 27/85, NVwZ 
1987, 404, 405}. Nicht nachgewiesene Kosten sind folglich nicht berücksichtigungsfähig (so 
auch OLG Düsseldorf, Vl-3 Kart. 472/06 M; BGH, EnVR 6/08, 88/10, 25/12 und 26/14). 

Für die betroffenen Grundstücke kann als Nachweis der Weiterverwertbarkeit und des Wer
tes ein individuelles, vollständiges Verkehrswertgutachten(§ 194 BauGB) eines unabhängi
gen Gutachters anerkannt werden. Vollständig bedeutet, dass auch die aufstehende Bebau
ung, mögliche Rückbaukosten und Altlasten zu berücksichtigen sind. Wertermittlungsstichtag 
(§ 3 lmmobilienwertermittlungsverordnung) ist der Beginn des Systemrelevanzausweisungs
zeitraums der Anlage, frühestens jedoch der 30.07.2016 {Inkrafttreten des Strommarktgeset
zes}. 

Für die betreffenden technischen Anlagen(-teile) kann als Nachweis der Weiterverwertbarkeit 
und des Marktwertes ein unabhängiges Sachverständigengutachten oder ein tatsächlicher 
Verkauf von vergleichbaren Anlagen(-teilen) anerkannt werden, wenn die Vergleichbarkeit 
für Dritte nachvollziehbar dargelegt wird. Wertermittlungsstichtag ist auch hier der Beginn 
des Systemrelevanzausweisungszeitraums der Anlage, frühestens jedoch der 30.07.2016 
(Inkrafttreten des Strommarktgesetzes). Es reicht nicht, auf Verkaufsangebote, etwa auf 
Marktplattformen zu verweisen, da deren 1atsächlicher Wertgehalt und Echtheit nicht nach
weisbar sind. 

Die ÜNB müssen die Unabhängigkeit des Sachverständigen, z. B. durch Selbst- oder Mitbe
auftragung, sicherstellen. Etwaige dem ÜNB hierdurch entstehende Kosten werden zu über 
die Festlegung wälzbaren Netzreservekosten. 

Zusammenhang der Kapitalbindung mit der Verpflichtung für die Netzreserve 

Die bezüglich der betreffenden technischen Anlagen, Anlagenteile und Grundstücke geltend 
gemachte verlängerte Kapitalbindung (entgangene Verwendungsmöglichkeit) muss auch auf 
Grund der Verpflichtung für die Netzreserve bestehen. Hierfür müssen die Anlagenbetreiber 
glaubhaft darlegen, das und welche V~rwendung Ihnen auf Grund der Verpflichtung für die 
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NetzreseNe nicht möglich war, z. B. das bei freier Verfügungsmöglichkeit ein Verkauf statt
gefunden hätte. 

II. Angemessene Verzinsung im Verzinsungszeitraum 

1. Angemessene Verzinsung 

Der Anlagenbetreiber erhält vom jeweiligen ÜNB bemessen an der Höhe der nach Ziffer 1 
nachgewiesenen verlängerten Kapitalbindung, also dem Wert des weiterverwertbaren 
Grundstücks und der technischen Anlage-(teile) eine marktangemessene Verzinsung (vgl. 
BT-Drs. 18/7317, S. 93). 

Zweck der Regelung ist es für das in den technischen Anlagen, Anlagenteilen und Grundstü
cken gebundene Kapital eine marktangemessene Verzinsung als Ausgleich für die insoweit 
entgangenen Verwendungsmöglichkeiten zu gewähren (vgl. BT-Drs. 18/7317, S. 93). Die 
Mittel aus dem Verkauf der Anlage(-teile) und Grundstücke würden dem Anlagenbetreiber 
als Eigenkapital zu Verfügung stehen. Deshalb ist zur Ermittlung des angemessenen Zins
satzes auf die Kennzahl "Eigenkapitalrendite" abzustellen. Der Verordnungsgeber verdeut
licht mit der (ln der Begründung, s.o.) aufgestellten Forderung einer „marktangemessenen" 
Verzinsung indes, dass der Zins grundsätzlich nicht anhand unternehmensspezifischer Pa
rameter, sondern unter Heranziehung von Branchendurchschnittswerten zu ermitteln ist 

Die Beschlusskammer erkennt daher jedenfalls die nachfolgend dargestellte branchendurch
schnittliche Eigenkapitalrendite (EKRd) als Zins an: 

Die EKRii wird hierbei auf Grundlage der durch die Bundesbank jährlich veröffentlichten „Ver
hältniszahlen aus Jahresabschlüssen deutscher Unternehmen" gebildet1

, namentlich auf den 
dort separat aufgegliederten Wirtschaftszweig der „Energieversorgung''. Darin sind die Daten 
von über 1.900 Unternehmen enthalten, wodurch eine umfangreiche Datenbasis gewährleis
tet ist Die Tätigkeitsfelder der berücksichtigten Unternehmen dürfen dabei heterogen sein, 
was für den vorliegenden Zweck sachgerecht ist, da das Kapital aus der (ausgebliebenen) 
Anlagenvetwertung potenziell in jedweden Bereich der Energieversorgung hätte investiert 
werden können. 

Die Veröffentlichungen der Bundesbank enthalten insbesondere die Gesamtbilanzsumme 
der berücksichtigten Unternehmen, den sich insgesamt ergebenden prozentualen Anteil des 
Jahresüberschusses (nach Steuern) an dieser Bilanzsumme sowie den sich insgesamt er
gebenden prozentualen Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Dies erlaubt folgende 
Berechnung der jährlichen EKR,i: 

Anteil Jahresüberschuss an Bilanzsumme 
'l . k , l B .1 xlOO =EKRdAntei Eigen apita an i anzsumme 

Der Berechnung sind die jeweils aktuellsten Verhältniszahlen zu Grunde zu legen, d. h. etwa 
für das Jahr 2008 die Werte der Verhältniszahlen aus Jahresabschlüssen deutscher Unter
nehmen von 2008 bis 2009. Von der deutschen Bundesbank als vorläufig ausgewiesene 

1 ~,!;l~undesbank.de; Pfad: Statistiken -Unternehmen und private Haushalte- Unternehmensabschlüsse
Tabellen. 

-4

Netzreserve TNG-EnBW 



Netzreservevertrag MAR GT 11, GT III+ DT III -Anhang 1c 	 Seite 5 von 7 

TNG / EnBW 

Verhältniszahlen fließen vorläufig in die Berechnung mit ein, d. h. wenn sich bei Vorliegen 
der endgültigen Statistiken eine Abweichung herausstellt, erfolgt ein Ausgleich über die lst
kostenabrechnung. Die Beschlusskammer ist bereit, auch einen durchschnittlichen EK~ der 
letzten 10 Jahre vor dem jeweillgen Berechnungsjahr anzuerkennen, sodass die Effekte von 
„Ausreißer"-Jahren geglättet werden können. Dieser wird für die Dauer der Systemrelevanz 
jährlich rollierend angepasst, um Veränderungen der Eigenkapitalrendite über den Zeitraum 
der verlängerten Kapitalbindung widerzuspiegeln. 

Auf Grundlage der beschriebenen Berechnungsgrundlage hält die Beschlusskammer dem
nach ansetzend an dem Umfang der berücksichtigungsfähigen Kapitalbindung nach Ziffer 1. 
für den Zeitraum vom 30.07.2016 bis zum 31.12.2016 eine Verzinsung in Höhe von bis zu 
13,81% und für das Jahr 2017 in Höhe von bis zu 12,69% für anerkennungsfähig. 

Beispiel: Wenn der Anlagenbetreiber nach Ziffer 1eine verlängerte Kapitalbindung, also ins
gesamt einen Wert des weiterverwertbaren Grundstücks und der technischen Anlage-(teile) 
in Höhe von 1 Mio. € zum Beginn des Verzinsungszeitraums nachweist, kann er auf Grund 
dessen für das Jahr 2017 eine Verzinsung in Höhe von bis zu 12,69%, mithin 126.900 €als 
Opportunitätskosten nach § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG im Rahmen der Vergütung geltend 
machen. 

Werden im Einzelfall konkrete Nachweise vorgelegt, ist eine höhere individuelle Verzinsung 
vorstellbar. Dies ist jedoch im Einzelfall mit der Beschlusskammer abzustimmen. Eine Dop
pel- oder Mehrfachberücksichtigung kann jedoch nicht erfolgen, so schließt etwa die Gel
tendmachung eines entgangenen Verkaufs die Berücksichtigung einer anderen entgangenen 
Verwendungsmöglichkeit aus. 

2. Verzinsungszeitraum 

Grundvoraussetzung für die Berechtigung zum Erhalt der Vergütung ist, dass der Anlagen
betreiber zum betroffenen Adressatenkreis gehört (persönlicher Anwendungsbereich). Dies 
ist der Fall, wenn er Betreiber einer Netzreserveanlage ist deren Betrieb gegenwärtig nach 
§ 13b Abs. 5 S. 1 EnWG verboten ist und/oder in der Vergangenheit verboten war, § 13c 
Abs. 3 S. 1, Hs. 1 EnWG. 

Der Verzinsungszeitraum beginnt, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen vorlie· 
gen: 

a. 	 Das Strommarktgesetz muss für den Zeitraum des geltend gemachten Anspruchs 
in Kraft sein (demnach ist der 30.07.2016 der früheste mögliche Anspruchsbe
ginn) und 

b: 	 Der Zeitraum der Systemrelevanzausweisung der Anlage muss begonnen haben. 

Begründung: 

Zu a) Eine Erstattung von Opportunitätskosten kann erst seit Inkrafttreten des Strommarkt

gesetzes zum 30.07.2016 und der damit einhergehenden Neuregelung in§ 13c Abs. 3 S. 1 

Nr. 4 EnWG und der§§ 6 Abs. 1 S. 3, 10 NetzResV anerkannt werden. Vor dem Inkrafttreten 

des Strommarktgesetzes wurden keine Opportunitätskosten erstattet und eine rückwirkende 

Erstattung ist gesetzlich nicht vorgesehen. 
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Weder in § 118 EnWG noch an anderer Stelle im Gesetz gibt es eine Übergangsregelung 
oder eine Rückwirkungsregelung zu dem neu verfassten § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG oder 
den§§ 6 Abs. 1 S. 3, 10 NetzResV. Es liegt auch keine (echte oder unechte) Rückwirkung 
des Gesetzes vor. Eine Rechtsnorm entfaltet dann Rückwirkung, wenn der Beginn ihres zeit
lichen Anwendungsbereichs normativ auf einen Zeitpunkt festgelegt ist, der vor dem Zeit
punkt liegt. zu dem die Norm rechtlich existent, das heißt gültig geworden ist (BVerfG, Be
schluss vom 22. März 1983 - 2 BvR 475/78 -, BVerfGE 63, 343-380, Rn. 42). Dies ist bei 
§ 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG und den§§ 6 Abs. 1 S. 3, 10 NetzResV nicht der Fall, diese 
sind gültig und anzuwenden ab dem 30.07.2016. 

Der zeitliche Anwendungsbereich ab Inkrafttreten des Strommarktgesetzes wird auch durch 
die Gesetzesbegründung deutlich. Dort heißt es zur Neufassung des § 6 Abs. 1 NetzResV: 
„Die Streichung von Opportunitätskosten in Satz 2 ist dadurch begründet, dass die Berück
sichtigung von Opportunitätskosten und dem Werteverbrauch von endgültig stillgelegten An
lagen in der Netzreserve nunmehr nach Maßgabe der neu eingefügten Sätze 3 bis 5 mög
lich ist." (BT-Drs.: 1817317, S. 141). 

In der Begründung zur Vorgängerregelung zur NetzResV, der Reservekraftwerksverordnung 
ist dementsprechend noch festgehalten (S. 19): „Kosten, die dem Betreiber im Falle einer 
Stilllegung ohnehin entstanden wären, sind nicht erstattungsfähig. Demnach können eventu
elle Kapitalkosten nicht übernommen werden, da sie unabhängig von der Übernahme der 
Anlage in die Netzreserve entstanden sind und auch im Falle einer Stilllegung anfallen wür
den. Opportunitätskosten sind ebenfalls nicht erstattungsfähig, da die Anlage vorn Betreiber 
stillgelegt worden wäre, wenn sie nicht in die Netzreserve übernommen würde." 

Zu b) Für den Beginn des Verzfnsungszeitraums muss der Zeitraum der Systemrele
vanzausweisung der zur endgültigen Stilllegung angezeigten Anlage begonnen haben. Für 
Erhaltungs- und Betriebsbereitschaftsauslagen hat der Gesetzgeber in § 13c Abs. 3 S. 2 
EnWG festgelegt, dass diese zu erstatten sind, wenn und soweit sie ab dem Zeitpunkt der 
Ausweisung der Systemrelevanz durch den Betreiber eines Übertragungsnetzes nach § 13b 
Abs. 5 EnWG anfallen und der Vorhaltung und dem Einsatz als Netzreserve zu dienen be
stimmt sind. Der Gesetzgeber hat im Zuge des Strommarktgesetzes bewusst davon abgese
hen die Erstattung der Opportunitätskosten an denselben Zeitpunkt anzuknüpfen. Der Rege
lung zu§ 13c Abs. 3 S. 2 EnWG ist jedoch der gesetzgeberische Willen zu entnehmen, dass 
nicht allein ein Willensakt des betroffenen Anlagenbetreibers für den Beginn eines Erstat
tungszeitraums maßgeblich sein kann, sondern daneben die Entscheidung eines unabhän
gigen Dritten treten muss. Da der Zeitpunkt der Ausweisung der Systemrelevanz durch den 
ÜNB bewusst nicht als Anknüpfungszeitpunkt für die Erstattung der Opportunitätskosten ge
wählt wurde, ergibt sich zugunsten des Anlagenbetreibers als nächster denkbarer maßgebli
cher Zeitpunkt, der Beginn des Ausweisungszeitraums der zur endgültigen Stilllegung ange
zeigten systemrelevanten Anlage. In der Praxis ist der Beginn des Ausweisungszeitraums 
zurzeit jedenfalls auch in dem auf Grundlage des§ 13b Abs. 5 EnWG ergehendem Geneh
migungsbescheid der Bundesnetzagentur angeführt. 

Ende des Verzinsungszeitraums 

Der Verzinsungszeitraum endet mit dem Ablauf des jeweiligen auf Grundlage des § 13b 
Abs. 5 EnWG ergehenden Genehmigungsbescheides der Bundesnetzagentur zur Systemre
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levanzausweisung, spätestens jedoch mit der endgültigen Stilllegung der Anlage. Der Zeit
punkt zu dem der Anlagenbetreiber den Anspruch geltend macht, ist nicht maßgeblich für die 
Dauer der Verzinsung. 

Beispielkonstellationen: 

• 	 Kraftwerke, die bereits vor dem Inkrafttreten des Strommarktgesetzes als Reserve
kraftwerke genutzt wurden und ohne Unterbrechung in das jetzige Regime der Netz
reserve überführt wurden: 

Ein Betreiber einer solchen Netzreserveanlage deren Betrieb gegenwärtig nach§ 13b 
Abs. 5 S. 1 EnWG verboten ist und/oder in der Vergangenheit verboten war, hat ei
nen Zinsanspruch nach§ 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG beginnend ab dem 30.07.2016 
in Höhe von bis zu 13,81% bis zum 31.12.2016 und für das Jahr 2017 in Höhe von 
bis zu 12,69% entsprechend dem Umfang der berücksichtigungsfähigen Kapitalbin
dung nach Ziffer 1. 

• 	 Kraftwerke, die nach dem 30.07.2016 in die Netzreserve überführt wurden: 

Ein Betreiber einer solchen Netzreserveanlage deren Betrieb gegenwärtig nach § 13b 
Abs. 5 S. 1 EnWG verboten ist und/oder in der Vergangenheit verboten war, hat ei
nen Zinsanspruch nach § 13c Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG ab dem Beginn des Systemre
levanzausweisungszeitraums in Höhe von bis zu 13,81%.bis zum 31.12.2016 und für 
das Jahr 2017 In Höhe von bis zu 12,69% entsprechend dem Umfang der berück
sichtigungsfähigen Kapitalbindung nach Ziffer 1. 

[Stand: 16. November 2018; Der Hinweis vom 11.10.2018 mit derselben Überschrift wird 
durch den vorliegenden ersetzt.] 
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Anhang 2: Servicelevel der Anlagen MAR GT II, GT III und DT III 


Für die Anlagen gelten folgende, bei einer Anforderung durch TNG zu beachtende, Randbedingungen [..Servicelevel"]: 


An tage 

GT II (77 MW) 

GT 111 (85 MW] 

DT 111 (262 MWI 
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f't< ·· 

55MW 
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11 0 MW 
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• • • . :.' 1 ..,„, '"'. ~ . 
m,~,LAn:, u,~9!~9, ,: Ne!~,S,Y,11,ff:l.ro;t'~ -.~,:< , -.;.-.·, 
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' '~'·'1 f;·„, '"1t·~~> 

00:00-24:00 

00:00-24:00 

05:45-20:05 

An'forderungs
zeit bis zur : 

Zur Anforderungszeit kommt die EnBW interne Vorlaufzeit von 30 min beim Dispatching hinzu, diese gilt unabhängig vom Einsatzzeit
fenster der Anlage. 

Sommerbetrieb: 

Oie Leistungen der Anlagen verschlechtern sich im Sommer bei erhöhten Kühlwasser- bzw.-!~.~i:rnngstemperaturen. Bei der DT II I 
ist mit einer Einschränkung der Leistung auf rd. - im Frischlüfterbetieb und auf rd.- im Kombibetrieb auszugehen, bei 
den GTs von einer Leistungsreduzierung um bis z~ 

Zur Klarstellung bei DT III: 

Während des Einsatzzeitfensters ist das Persona l zum Einsatz der Anlagen vor Ort, d.h. eine Einspeisung (d.h. Netzsynchronisation] 
ist frühestens ab - möglich. Die Anfo rderung an das Dispatching wäre in diesem Fall spätestens bis - zu richten. 
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Sonderbereitschaft DT III 

kann eine Sonderbereitschaft der DT III während eines zusammenhängenden Zeit
raums von angefordert werden. Danach erfo lgt die reguläre Betriebsbereitschaft wie oben fest
gelegt. 

Zur Klarstellung : 

Insgesamt besteht somit im Ausnahmefall eine maximale Betr iebsbereitschaft der DT III überl 

Netzreserve TNG-EnBW 



Netzreservevertrag MAR GT II, GT III+ DT III - Anhang 3 Seite 1von 1 

TNG / EnBW 

Anhang 3: Probestartkonzept 

MAR GT II 

Ca. - nach der Letzten Trennung vom Netz erfolgt ein Probestart inkl. Netzsyn
chronisation. Nach spätestens muss die Anlage auf Volllast in einen sta
tionären Betrieb (z.B. Leistung, Dehnung, Druck, Temperatur usw.) gefahren werden. 

MAR GT III 

Ca. - nach der Letzten Trennung vom Netz erfolgt ein Probestart inkl. Netzsyn
chronisation. Nach spätestens muss die Anlage auf Volllast in einen sta
tionären Betrieb [z.B. Leistung, Dehnung, Druck, Temperatur usw.! gefahren werden. 

MAR DT III 

Ca. alle - erfolgt ein Probestart des Kessels ohne Beaufschlagung der Turbine 
bzw. Netzsynchronisation. 

Ca. alle - nach der Letzten Trennung vom Netz erfolgt ein Probestart im Kombi
betrieb [OT III + GT 1111 inkl. Netzsynchronisation. Nach spätestens muss 
die Anlage auf Volllast in einen stationären Betrieb (z.B. Leistung, Dehnung, Druck, 
Temperatur usw.! gefahren werden. 

Abwicklung: 

EnBW informiert die Betriebsplanung der TNG möglichst frühzeitig über erforderli
che Probestarts und das dabei abzufahrende Profil. Zum abgestimmten Zeitpunkt 
wird die Hauptschaltleitung der TNG die Lieferung der daraus resultierenden Ener
giemengen anfordern. 
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Anhang 4: 

Beschaffungskonzept Brenn- Hilfs- und Zusatzstoffe und Stromeigenbedarf 

Wiederbeschaffung von Brenn- Hilfs- und Zusatzstoffen: 

Die Wiederbeschaffung des Brennstoffes (HEL] erfolgt vertraglich aus den am 
Standort existierenden Öltanks über Ölleitungen je nach aktuellem monatlichen Ver
brauch. Für den Bezug bestehen folgende Einschränkungen: 

Durch den derzeit gültigen Vert rag mit - besteht bis zum eine 
Liefer- und Wiederbeschaffungsbeschränkung von garantierten - HEL in
nerhalb von • Arbeitstagen. Der Abruf des kompletten in Anhang 1 beschriebenen 
Einsatzszenarios ist dementsprechend eingeschränkt. Weitere Brennstoffmengen 
werden nach Können und Vermögen bereitgestellt. 

Spätestens ab dem steht EnBW zunächst befristet bis zum 
- eine Brennstofflagerkapazität im Umfang von - zur Verfügung. 
Führt der Betrieb der Anlagen im Rahmen des gemäß An~der TNG mitge
teilten Einsatzsenarios und gemäß Anhang 3 normierten Probestartkonzepts zum 
Unterschreiten einer „Mindestmenge" an HEL von , so verpflichtet sich 
die. EnBW, die verbrauchte Menge unter Berücksichtigung der vertraglich mit dem 
HEL-Lieferant vereinbarten Konditionen mindestens bis zur Mindestmenge unver
züglich wieder zu beschaffen. Alternativ hierzu kann auch eine HEL-Vorha ltung beim 
HEL-Lieferanten der EnBW angefragt werden. 

EnBW wird ebenfalls die verbrauchten Hilfs- und Zusatzstoffe unverzüglich bis zu 
einem Umfang wiederbeschaffen, welcher den Abruf der von der TNG im Anhang 1 
genannten Einsatzanforderungen jederzei t ermöglicht. 

Stromeigenbedarf: 

EnBW beschafft den Strom für den Stillstands- und An-/Abfahreigenbedarf der Anla
gen aus dem 220-kV-, 110-kV- und 20-kV-Netz. 
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Anhang 5: Festlegung der Vergütung 

1. !Wieder-IHerstellungskosten gemäß Ziffer 6.1 und 6.2 

Die Kostenerstattung für die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft rich
tet sich nach den Ziffern 2.4 und 2.5 des Vertrages. 

Das Schreiben der EnBW vom 11.12.2017 !siehe Anhang 1] enthält die bisher 
aufgelisteten Maßnahmen und eine diesbezügliche Kostenschätzung. Eine ab
schließende Bezifferung der Kosten kann daher erst nach Durchführung dieser 
Maßnahmen er folgen. Diese Kosten werden der TNG durch die EnBW in Rech
nung gestellt. 

Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wiederherstell ung der Be
triebsbereitschaft, die in dem vorgenannten Schreiben der EnBW nicht aufge
listet wu rden, für die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft jedoch erfor
derlich sind, werden auf lstkostenbasis der TNG durch die EnBW in Rechnung 
gestellt. 

Die zur Herstellung der Betriebsbereitschaft erforderlichen Brenn-. Hilfs- und 
Zusatzstoffe (siehe Anhang 11 werden auf lstkostenbasis zum 06. Juli 2014 der 
TNG durch die EnBW in Rechnung gestellt. Etwaig restlich zum 06. Juli 2014 
vorhandene Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe werden dabei mitberücksicht igt 
und auf Nachweis gemäß dem zum 06. Juli 2014 ermittelten Buchwert in Rech
nung gestellt. 

Kosten für die Bereitstellung eines Brennstofflagervolumens gemäß Ziffer 2.2 
sowie Kosten fü r die Erstbevorratung des Brennstoffs (H ELi gemäß Ziffer 2.3 
des Netzreservevertrages in Höhe von für den Zeitra um zwischen 
dem und dem werden von der TNG in Höhe 
des tatsächlichen Anfalls auf lstkostenbasis ersta ttet. Dies gilt auch in dem 
Fall, dass eine Erhöhung auf Brennstofflagervolumen bereits vor 
dem erreicht werden kann. 

Kosten für Maßnahmen zur Wiederherste llung der Betriebsbereitschaft gemäß 
Ziffer 6.2 sind nicht vom Leistungspreis nach Ziffer 6.4 umfasst. 

II. Kosten für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen gemäß Ziffer 
6.4 („Leistungspreis") 

Insgesamt wird für die Vorhaltung der Betriebsbereitschaft der Anlagen am 
Standort Marbach ab dem 06.07.2014 bis 05.07.2016 , ab dem 
06.07.2016 bis 31.03.2018 . ab dem 01.04.2018 bis 31.12.2018

, ab dem 01 .01.2019 bis 30.09.2019 vergütet. Dieser 
Betrag wird in zwölf möglichst gleichen Monatsraten in Rechnung gestellt. 
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Leistungspreis
Anlage 

(informatorisch) 

Marbach GT II, GT 

III + DT III (424 MW] 


Ist der Leistungspreis nach Maßgabe der Ziffern 6.11 und 6.12 des Netzreser 
vevertrags anzupassen, wird dieser Anhang in Abstimmung mit der BNetzA ak
tualisiert. 

III. 	 Kosten für Einsätze und weitere einsatzabhängige Kosten und Abgaben gemäß 
Ziffern 6.6 bis 6.9 

Entstandene Kosten für Einsätze der Anlagen und weitere einsatzabhängige 
Kosten sowie Abgaben gemäß der nachfolgenden Abschnitte werden der TNG 
durch die EnBW monatlich in Rechnung gestellt. Etwaige der TNG zustehende 
Erlöse werden durch die EnBW nach Erhalt im Rahmen der nächstmöglichen 
monatlichen Rechnungsstellung weitergereicht. 

al 	 Brenn-, Hilfs- und Zusatzstoffe 

Die Wiederbeschaffung und ggf. Vorhaltung gemäß Anhang 4 von Brenn-, Hilfs
und Zusatzstoffen für den Probebetr ieb, Mess-, Kalibrierungs- und Ausbil 
dungsfahrten und den von TNG veranlassten Kraftwerkseinsatz sowie anfal
lende Entsorgungskosten für Reststo ffe. 

b] 	 Kosten fü r C02. 

cl 	 Die im Netzreservebilanzkreis der EnBW angefa llenen Ausg leichsenergiekos
ten bzw. -erlöse. 

d) 	 Kosten und Erlöse aus der Verstromu ng/Verwertung von Restbrennstoffmen
gen sowie Hilfs- und Zusatzstoffen gemäß Ziffer 4.18 des Netzreservevertrages. 

el 	 Erlöse im Rahmen der dezentralen Einspeisevergütung durch die Netze BW 
werden an die TNG weitergereicht. Die Ermittlung der Vergütung erfo lgt ab 
2016 auf Basis der verstetigten Leistungsabrechnung . 
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f) Stromeigenbedarf 

Hinsichtlich der Stromlieferung für den Eigenbedarf der Anlagen GT II, GT III 
und DT III des Kraftwerks MAR gemäß Ziffer 4.19 des Netzreservevertrages ver
einbaren die Vertragsparteien folgende Konditionen für die Kostenweiterver
rechnung: 

Leistungskosten: 
pauschal - im Monat (dies entspricht bezogen auf 

- Eigenbedarfsleistung! 

Die Abrechnung erfolgt monatlich auf Basis der entsprechenden Zählwerte. Die 
Netznutzungsentgelte sowie gesetzt. Abgaben Umlagen und Steuern werden 
auf Basis der Rechnungsstellung der Netzbetreiber bzw. gesetzlicher Basis im 
tatsächlich angefallenen Umfang ebenfalls weiter verrechnet. 

IV. Opportunitätskosten !Kapitalbindungskosten! 

Die Berechnung der Opportuni tätskosten (hier Kapitalbindungskosten! auf 
Grundlage des§ 13c Abs. 3 EnWG und §6 Abs. 1 NetzResV erfolgt auf Basis der 
Höhe des gebundenen Kapitals nach Vorgabe des Hinweispapiers der Bundes
netzagenur bezüglich dem Umgang mit den Opportunitätskosten nach § 13c 
Abs. 3 S. 1 Nr. 4 EnWG vom 16.11.2018, siehe Anhang 1 c. 

V. Auskehr ung investiver Restwerte 

Der Restwert etwa iger investiver Vorteile bestimmt sich nach der tatsächliche 
Verwertung der Anlagenteile - sei es als Gebrauchsgegenstand oder sei es als 
Quelle der Materialverwertung L.Verschrottung"I - zu der ein unabhängiger 
Vermarkter als Grundlage der Restwertermittlung herangezogen wird. In die
sem Falle hat der Anlagenbetreiber die entsprechende Vermarktung dem 
Grunde und der Höhe nach durch Beibringung tauglicher Unterlagen (Kaufver
tragsurkunde, Bestellschein, Rechnung, etc.J nachzuweisen. 

Nach Abstimmung zwischen den Vertragsparteien kann der Restwert der in
vestiven Vorteile alternativ durch TNG oder mittels des Gutachtens eines unab
hängigen Sachverständigen bestimmt werden. Der Sachverständige ist von TNG 
zu bestellen. Die Kosten für die Bestellung des Sachverständigen können ge
genüber der BNetzA plankostenerhöhend angesetzt werden, sofern und soweit 
sie angemessen sind. 

TNG ist berechtigt, auf dieser Grundlage den Anspruch nach § 13c Abs. 4 S. 2 
EnWG durch Rechnungslegung mit Zahlungsziel von 30 Tagen gegenüber EnBW 
fällig zu stellen. 
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VI. Nachträgliche lnrechnungstellung von Kosten 

Im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrages kann es dazu kommen, 
dass die der EnBW aufgrund der spezifischen Beschaffungssystematik, auf
grund der Verstromung/Verwertung von Restbrennstoffmengen sowie Hilfs
und Zusatzstoffen entstehenden Kosten bzw. Erlöse sowie im Zusammenhang 
mit einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung festgestellte Kosten ge
mäß Ziffer 6.15 des Netzreservevertrages erst nach Beendigung dieses Vertra
ges weiterverrechnet werden können. 

So werden beispielsweise C02-Zertifikate für das Vorjahr erst im Folgejahr ver
rechnet oder eine Spitzenabrechnung des Bundesamtes für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle für bestimmte Brennstoffe [z.B. Deutsche Steinkohle] erst im 
Folgejahr erstellt. Dadurch können Kosten, die im letzten Vertragsjahr entstan
den sind, erst im darauffolgenden Jahr und damit erst nach Beendigung dieses 
Vertrages weiterverrechnet werden. Die Vertragsparteien vereinbaren daher, 
dass die im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Kosten auch 
nachträglich nach Ende der Vertragslaufzeit gemäß Ziffer 12.1 des Vertrages 
auf Nachweis durch die EnBW der TNG unverzüglich in Rechnung gestellt wer
den können. Diesbezüglich finden die Regelungen gemäß Ziffer 6.20 bis 6.24 des 
Vertrages entsprechend Anwendung. 

Die gesetzlichen Abgaben, Umlagen und Steuern sind nach der jeweils gelten
den Rechtslage zu zahlen. Eine nachträgliche Verrechnung ist auch im Hinblick 
auf von sich im Rahmen der Deckung des Stromeigenbedarfs nach Ziff. 4.19 ggf. 
9nfallenden gesetzliche Abgaben, Umlagen und Steuern möglich, wenn nach 
der geänderten Rechtslage ein dem Abgabepflichtigen bzw. Steuerschuldner 
zustehender Rückzahlungsanspruch besteht. 
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Anhang 6: Einsatzanforderung 

1 Allgemeine Anforderungen 

Die Einsatzanforderung der Anlagen erfolgt durch die TNG unter Beachtung von Zif
fer 2 dieses Anhangs. 

TNG ist berechtigt, der EnBW Einsatzanforderungen nach Maßgabe von Ziffer 4.1 des 
Netzreservevertrages zu erteilen. Die Einsatzanforderung umfasst insbesondere die 
Anfahrt der Anlagen zur Einspeisung und Erhöhung der Einspeisung bis zur jeweils 
maximalen, technisch möglichen Einspeisung und die Reduzierung der Einspeisung 
bis auf 0 MW unter Berücksichtigung des Servicelevels gern. Anhang 2. 

Liegt eine Einsatzanforderung der TNG außerhalb des vereinbarten Servicelevels, 

-
weist EnBW bei der telefonischen Abstimmung darauf hin. TNG wird in iesem Fall 
die Einsatzanforderung entsprechend anpassen. 

Eine El
d

insatzanforderung kann von TNG mit angemessener Vorlaufzeit [i.d.R.
angepasst werden. In diesem Fall versendet TNG nach Maßgabe von Ziffer 2.2 

dieses Anhangs eine aktualisierte Einsatzanforderung. 

Ungeplante Nichtverfügbarkeiten oder aus sonstigen technischen oder rechtlichen 
Gründen erforderliche Leistungsänderungen oder Abfahrten wird die EnBW 
schnellstmöglich an die TNG melden und wenn notwendig eine erforderliche Anpas
sung oder Beendigung der Einspeisung mitteilen. Eine ungeplante Nichtverfügbar
keit in diesem Sinne ist beispielsweise der Ausfall oder Teilausfall einer Anlage oder 
eine Leistungseinschränkung gemäß Ziffer 5.1 bis 5.5 des Netzreservevertrages. 
TNG wird in diesem Fall die Einsatzanforderung entsprechend anpassen. 

2 Mitteilungs- und Informationspflichten 

EnBW und TNG tauschen nachfolgende Informationen aus. Bei Änderungen werden 
diese schnellstmöglich dem anderen Vertragspartner mitgeteilt. Die nachfolgend 
genannten Informationen können zusammen mit den Informationen von Marktkraft
werken, welche im Rahmen eines Redispatchvertrags zwischen EnBW und TNG aus
getauscht werden, übermittelt werden. Anforderungen und Änderungen sollten im
mer nach telefonischer Absprache erfolgen. Sonst ist nicht sichergestellt, dass 
EnBW die Änderung erkennt und das Kraftwerk informiert wird. Einzige Ausnahme: 
Bei abgestimmten Probestarts genügt es, dass TNG den Fahrplan ohne Telefonat 
schickt, da die Information im Kraftwerk ja dann schon vorliegt. 

Netzreserve TNG-EnBW 
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2.1 Einsatzfahrpläne und Verfügbarkeit der Anlagen 

Der Ablauf für den Einsatz der Netzreservekraftwerke zwischen der Hauptschaltlei 
tung sowie der Betriebsplanung der TNG [siehe Anhang 8] und dem Energiedispat
ching bzw. der Einsatzplanung der EnBW [siehe Anhang 7] ist wie folgt: 

• 	 EnBW teilt TNG geplante und ungeplante Nichtverfügbarkeiten schnellstmöglich mit. 
• 	 EnBW teilt TNG sofern bekannt mögliche technische Restriktionen mit, die sich aus 

dem Einsatz der Anlage ergeben könnten [z.B. Auswirkungen eines Einsatzes auf 
spätere Betriebsbereitschaft) 

• 	 TNG fordert - nach telefonischer Absprache - den Einsatz per Fahrplan an. 
• 	 EnBW weist das Netzreservekraftwerk entsprechend an. 
• 	 Der von TNG gewünschte Einsatz wird von EnBW im Rahmen der Kraftwerks- und 

ERRP-Fahrpläne gegengemeldet. 
• 	 Bei Änderungen durch TNG: TNG schickt den geänderten Fahrplan an EnBW - nach 

telefonischer Absprache. 
• 	 Bei Störungen, die eine Änderung des Einsatzes erfordern: EnBW teilt TNG die not

wendigen Änderungen mit. TNG passt den Einsatzfahrplan an. 

Längerfristige Nichtverfügbarkeiten werden der TNG von der EnBW entsprechend 
der zwischen den Vertragsparteien aktuell bestehenden betrieblichen Prozesse mit
geteilt. 

2.2 Anforderung der Wirkleistungsscheiben 

Vor der Einsatzanforderung erfolgt stets eine telefonische Abstimmung zwischen 
TNG und EnBW. Die Einsatzanforderung durch die Hauptschaltleitung der TNG an 
das Energiedispatching der EnBW erfolgt per xml-Fahrplan per Mail, es sei denn, es 
ist Gefahr im Verzug. Bei Gefahr im Verzug ist die nicht in Textform kommunizierte 
Einsatzanforderung schnellstmöglich in vorbenannter Textform durch die TNG nach
zureichen. 

TNG und EnBW tauschen einen Fahrplan im Viertelstundenraster mit konstanten 
Leistungswerten je Viertelstunde aus, aus welchem Beginn, Ende und der zeitliche 
Verlauf der Wirkleistungsanpassung hervorgehen. 

2.3 Anforderung von Blindleistung 

Eine Blindleistungseinspeisung im Rahmen des technisch Möglichen der Anlagen 
kann durch die Hauptschaltleitung der TNG direkt bei der Kraftwerkswarte der 
EnBW angefordert werden. 

2.4 Dokumentation 

Die zur Vertragserfüllung im Rahmen des Informationsaustausches zum Einsatz 
kommenden Kommunikationsverfahren und anzuwendenden Datenblätter bzw. For
mulare werden zwischen den Vertragsparteien einvernehmlich abgestimmt. 
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Anhang 7: Kontaktstellen EnBW 
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Anhang 8: Kontaktstellen TNG 

Netzreserve TNG-EnBW 



Netzreservevertrag MAR GT II, GT II I+ DT III - Anhang 8 Seite 2 von 2 


TNG / EnBW 

Netzreserve TNG-EnBW 



Netzreservevertrag MAR GT II, GT III + DT III - Anhang 9 Seite 1 von 1 
TNG / EnBW 

Anhang 9: Übersicht der EnBW zu Kostenbestandteilen 

1. 	 Leistungsvorhaltekosten /operative Fixkosten 

Bestandteile der Leis MAR GT II , GT III + MAR GT 11, GT III + MAR GT 11, GT III+ MAR GT II, GT III + 
tungsvorhaltekosten DT III (06.07.201 4 DT II I (06.07.2016 DT III [01.04.2018 DT III (01.01.2019 
[€/a) bis 05.07.2016) bis 31.03.2018) bis 31.12.2018) bis 30.09.2019) 

Sonstige betr. Erträge 

Materialaufwand 

Personalaufwand 

Sonstige betr. Aufwen 
dungen 


Zinsen und ähnliche 

Aufwendungen 

[inkl. Pensionsrückstel

lungen] 


Sonstige betriebl iche 

Steuern 


Summe operative 

Fixkosten 


2. 	 Verbrauchsabhängige Kosten/ in operativen Fixkosten nicht enthaltene Kosten 

In den vorgenannten Leistungsvorhaltekosten /operativen Fixkosten sind folgende Positionen nicht 
enthalten: 

• Einmalige Aufwendungen zur Sicherstellung der von der TNG angeforderten Service-Levels 
[u.a. Kosten für die Wiederherstellung bzw. den Erhalt der Betriebsbereitschaft] 

• 	 Brennstoffkosten lz. B. Kohle, HS, HEL. C02l 
• 	 Bewegliche Einsatznebenkosten I Hilfsstoffkosten / Betriebsstoffkosten 

[z.B. Ammoniak, Branntkalk, etc.] 
• 	 Kosten fü r die Reststoffentsorgung !z.B. Produkte aus der Rauchgasreinigung, Kesselsand, 

Aschen) 
• 	 Personal- und Weiterbildungskosten aufgrund der Notwendigkeit altersbedingter Nachbeset

zungen (Doppelbesetzungen). um Weiterbetrieb gewährleisten zu können 
• 	 Personalkosten, für den Abruf von über den vereinbarten Service-Level hinausgehender Ver

fügbarkei t - soweit realisierbar 
• 	 Lohnkosten und -Zuschläge bei Abruf der Rufbereitschaft 
• 	 Stromeigenbedarf einschließlich Netzentgel te und gesetzliche Abgaben, Umlagen und Steuern 
• 	 Ausgleichsenergie 
• 	 Vermarktungskosten der erzeugten Strommengen 
• 	 Versicherungsselbstbehalte und ggf. anfallende Prämienerhöhungen im Schadensfall 
• 	 Ggf. anfallende Versicherungsprämienerhöhungen zur Erhöh ung der Schadensdeckungs

summe au fgrund Ha ft ungssituation 
• 	 Wiederherstellungskosten nach größeren Schäden 
• 	 Infla tion bzw. Tarifsteigerungen 
• 	 Lebensdauerverzehr der Anlage 
• 	 Kapitalbindungskosten 
• 	 Abschreibung fü r Abnutzung der Blöcke und mitgenutzter Einrichtungen am Standor t 
• 	 Kosten, die im Basisja hr nicht angefallen sind, aber im Rahmen des Reservebetriebs anfallen 

(z .B. Beheizung bei nicht laufender Anlage. ggf. anfallende sonstige Zinskostenl 

Netzreserve TNG-EnBW 








	Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: BK8 -17/4001-R; BK8-17/4003-R; BK8-18/4001-R Beschluss
	Gründe
	I.
	II.
	1. Zuständigkeit
	2. Rechtsgrundlagen
	3. Formelle Rechtmäßigkeit
	4. Wirksame Verfahrensregulierung durch freiwillige Selbstverpflichtung
	5. Anpassung der Erlösobergrenze und lstkosten-Abgleich
	6. Befristung der Festlegung
	7. Widerrufsvorbehalt
	8. Kosten

	Rechtsbehelfsbelehrung



